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WSI ARBEITSKAMPFBILANZ 2023
2023 – ein langes und turbulentes Arbeitskampfjahr 

Heiner Dribbusch, Thorsten Schulten, Marlena Sophie Luth, Thilo Janssen

2023 war ein außergewöhnlich „langes“ Arbeits-
kampfjahr, das neben einem signifikanten Anstieg 
der Zahl der Arbeitskämpfe sowie spektakulären 
Streikaktionen auch dadurch gekennzeichnet war, 
dass sich einige viel beachtete Auseinandersetzun-
gen bis weit ins Jahr 2024 hineinzogen. 

Im Jahr 2023 registrierte das WSI 312 Arbeits-
kämpfe, die insgesamt von mehr als 10.000 Ar-
beitsniederlegungen in Betrieben und Einrichtun-
gen begleitet wurden. Damit hat die Anzahl der 
Arbeitskonflikte 2023 gegenüber dem Vorjahr 2022 
deutlich zugenommen.

Auch 2023 fand die große Mehrheit der Ar-
beitskämpfe im Rahmen von Haustarifauseinan-
dersetzungen statt. Unter dem Eindruck historisch 
hoher Inflationsraten standen deutliche Entgelt-
steigerungen im Mittelpunkt der tarifpolitischen 
Auseinandersetzungen. In mehreren großen Bran-
chen wurden die Tarifverhandlungen von zahlrei-
chen, außergewöhnlich breiten Arbeitsniederle-
gungen begleitet. Zwar lag die Gesamtzahl der 
Streikteilnehmer*innen mit 847.000 etwas unter 
der Beteiligung des Vorjahres (930.000 Beteilig-
te), da jedoch mehrfach über 24 Stunden und 
länger die Arbeit niedergelegt wurde, fielen rech-
nerisch mehr als 1,5 Mio. Arbeitstage aus, womit 
sich das Arbeitskampfvolumen gegenüber 2022 
(674.000 Ausfalltage) mehr als verdoppelte. 

Das Jahr 2024 begann mit teilweise spektakulären 
Arbeitsniederlegungen im Verkehrsbereich bei der 
Bahn, dem öffentlichen Nahverkehr und den Flug-
häfen. Im Herbst steht mit der Tarifrunde in der Me-
tall- und Elektroindustrie eine weitere Auseinander-
setzung mit hohem Warnstreikpotenzial an.

Arbeitskampfbilanz 2018–2023

– – Arbeitskampfbedingte Ausfalltage (in 1.000)– – Streikende (in 1.000)

Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik
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1 EINLEITUNG

2023 war ein außergewöhnliches Arbeitskampfjahr, 
das neben einem signifikanten Anstieg der Zahl 
der Arbeitskämpfe und mehreren viel beachteten 
Streikaktionen auch dadurch gekennzeichnet war, 
dass sich einige Auseinandersetzungen bis weit ins 
Jahr 2024 hinzogen. Das „lange“ Arbeitskampfjahr 
begann mit den ersten Streiks bei der Deutschen 
Post Anfang 2023 und endete mit der erst nach 
rund zwölf Monaten Arbeitskampf erzielten Tari-
feinigung im Einzelhandel im Mai 2024. Die Daten 
der WSI-Arbeitskampfstatistik 2023 beziehen sich 
gleichwohl allein auf das abgelaufene Kalenderjahr.

Die Tarifauseinandersetzungen der letzten Jahre 
standen unter dem Vorzeichen historisch hoher In-
flationsraten und damit verbundener Reallohnver-
luste (Schulten/WSI-Tarifarchiv 2023, 2024). Für die 
Tarifrunde 2023 hatten sich die Gewerkschaften 
vorgenommen, dieser Entwicklung entgegenzuwir-
ken und die Kaufkraft der Beschäftigten wieder zu 
steigern. Im Ergebnis wurden, häufig nach Befra-
gungen der Mitglieder, vielfach zweistellige Lohn-
forderungen aufgestellt. Damit war eine Konstella-
tion vorgegeben, die für die Tarifverhandlungen im 
Jahr 2023 auf eine besonders hohe Konfliktintensi-
tät hindeutete. Dabei drehte sich der Verteilungs-
konflikt im Kern um die Frage, wie die Kosten der 
Inflation zwischen Kapital und Arbeit verteilt wer-
den sollen. 

Hinzu kam, dass sich die Arbeitsmarktlage in 
vielen Bereichen zugunsten der Beschäftigten 
verschoben und damit ihre Verhandlungsposition 
deutlich verbessert hatte. Auch wenn sich dies 
nicht automatisch in einer Stärkung von Tarifver-
handlungen niederschlägt, so war dort, wo ge-
werkschaftliche Arbeitskämpfe organisiert wurden, 
die Streikbereitschaft oft deutlich größer als in frü-
heren Jahren. Vor diesem Hintergrund wurde das 
Jahr 2023 zu einem überdurchschnittlich streikin-
tensiven Jahr.

Dabei galt im Jahr 2023 ebenfalls: Arbeitskämp-
fe haben immer mindestens zwei Parteien. Verlauf 
und Ergebnis werden nie allein von den Beschäftig-
ten und ihren Gewerkschaften bestimmt, sondern 
im gleichen Maße sowohl von den Interessen und 
Einschätzungen als auch von den Taktiken der Un-
ternehmen und Arbeitgeberverbände. Mächtigkeit 
und Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaften 
sind wichtige Voraussetzungen für die Durchset-
zung von Tarifforderungen, ebenso die Wirksam-
keit der Streiks. Am Ende zählt jedoch auch die 
Entschlossenheit und Kompromissbereitschaft der 
Arbeitgeberseite.

Die folgende Bilanz des deutschen Arbeits-
kampfgeschehens beginnt mit einem breit gefä-
cherten Überblick der wichtigsten Jahresdaten 
und ordnet diese zeitlich ein. Darauf folgt ein kur-
sorischer Überblick über einzelne ausgewählte Ar-
beitskämpfe, welche die Vielfalt des Arbeitskampf-
geschehens des Jahres 2023 illustrieren. Die hohe 
Anzahl und Intensität von Arbeitskämpfen haben 
im Jahr 2023 auch zu einer Neuauflage der Debat-
te über eine mögliche Einschränkung des Streik-
rechts geführt, auf die in diesem Report in einem 
gesonderten Kapitel eingegangen wird. Daran an-
schließend findet sich eine Analyse des Streikge-
schehens im internationalen Vergleich, die deutlich 
macht, dass Deutschland sich trotz zunehmender 
Arbeitskämpfe immer noch lediglich im unteren 
Mittelfeld bewegt. Den Abschluss bildet ein Aus-
blick auf das Streikgeschehen des Jahres 2024, 
in dem sich zumindest nach den Erfahrungen der 
ersten Monate der Trend des Vorjahres erst einmal 
fortzusetzen scheint. Schließlich findet sich im An-
hang dieser Studie ein Überblick über die der WSI-
Arbeitskampfbilanz zugrunde liegende Methodik 
einschließlich eines Vergleichs der WSI-Daten mit 
denen der amtlichen Streikstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit.
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Mit geschätzten 312 von Streiks begleiteten Tarif-
konflikten hat die Anzahl der vom WSI seit 2006 
registrierten Arbeitskämpfe im Jahr 2023 ein neues 
Rekordniveau erreicht (Abbildung 1).  1 Gegenüber 
2022, das mit 225 Arbeitskämpfen bereits eines der 
konfliktreicheren Jahre war, hat die Anzahl der Ar-
beitskämpfe noch einmal um fast 40 Prozent zuge-
nommen. Die Anzahl der einzelnen Arbeitsnieder-
legungen innerhalb der jeweiligen Arbeitskämpfe 
wies dabei eine beträchtliche Bandbreite auf. Wäh-
rend es in betrieblichen Auseinandersetzungen 
zum Teil lediglich einzelner Streiks bedurfte, bevor 
ein Tarifabschluss erreicht wurde, gingen zum Bei-
spiel der Einigung im öffentlichen Dienst buchstäb-
lich tausende von Arbeitsniederlegungen voraus. 

Die Konfliktintensität des Jahres 2023 zeigt sich 
auch in der Anzahl der arbeitskampfbedingten 
Ausfalltage (Abbildung 2). Mit mehr als 1,5 Mio. 
Ausfalltagen hat diese sich im Jahr 2023 gegen-
über dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 2023 ge-
hört damit zu den streikintensivsten Jahren der 
letzten beiden Jahrzehnte, auch wenn es nicht an 
das bisherige Rekordjahr 2015 heranreicht, in dem 
mehr als zwei Mio. Ausfalltage registriert wurden.  

 1 Das WSI dankt Sebastian Ligl vom Projekt „Streikmoni-
tor“ an der Universität Erfurt für die Unterstützung bei der 
Medienrecherche der Arbeitskonflikte 2023.

Setzt man die Summe der Ausfalltage ins Verhält-
nis zu den abhängig Beschäftigten in Deutschland, 
ergibt sich für 2023 ein relatives Arbeitskampfvo-
lumen von 36 Ausfalltagen pro 1.000 Beschäftigte. 
Zum Vergleich: 2015 waren es knapp 52 und 2022 
rund 16 Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte.

Die Anzahl der Teilnehmer*innen an den ver-
schiedenen Streiks des Jahres 2023 lag nach 
Schätzungen des WSI mit 857.000 knapp unter-
halb der beiden Vorjahre, als jeweils mehr als 
900.000 Streikende gezählt wurden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es im Jahr 2023 anders als 
2021 und 2022 keine große Tarifbewegung in der 
Metall- und Elektroindustrie gab.

Streikbeteiligung und Arbeitskampfdauer

Bei der überwiegenden Mehrheit der Arbeits-
kämpfe handelte es sich auch 2023 um eher klei-
nere, lokal begrenzte Konflikte im Rahmen von  
Haus-, Firmen- oder Konzerntarifverhandlungen. 
Die Häufung von Arbeitskämpfen auf Betriebs- und 
Unternehmensebene ist das Ergebnis der seit vie-
len Jahren zu beobachtenden Zersplitterung der 
Tariflandschaft und der Entschlossenheit der DGB-
Gewerkschaften der Tarifflucht von Unternehmen 
entgegenzutreten. Hinzu kommen verstärkte Be-
mühungen der Gewerkschaften auch in bisher ta-
riflosen Firmen Tarifverträge durchzusetzen, um so 

2 DAS ARBEITSKAMPFGESCHEHEN DES JAHRES 2023 IM ÜBERBLICK

Abbildung 1

WSI-Schätzung: Anzahl der Arbeitskämpfe 2006–2023

Anmerkung: Bis 2014 liegen für IG Metall und ver.di lediglich ungefähre Angaben und Schätzungen vor. Ab 2015 sind die Daten belastbarer.

Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik
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der seit Mitte der 1990er zu beobachtenden Abnah-
me der Tarifbindung entgegenzuwirken (Lübker/
Schulten 2024).  2 Mit gezielter gewerkschaftlicher 
Organisierung und Mobilisierung zielen sie seit ei-
nigen Jahren verstärkt auf die Beseitigung „weißer 
Flecken“ in der Tariflandschaft.

Diese Auseinandersetzungen sind oft zäh und 
langwierig. Arbeitskämpfe dauern hier oft lange 
und erfordern zumeist eine große Ausdauer der 
Streikenden, wie z. B. bei dem Windradbauer Ves-
tas, wo es erst nach 123 Streiktagen gelang einen 
Haustarifvertrag durchzusetzen (vgl. Kapitel 3.11).

Der Arbeitskampf bei der Schrott- und Recyc-
lingfirma SRW metalfloat war für die Streikenden 
hingegen ein bitteres Erlebnis, denn hier wurde 
nach 180 Tagen Streik und einer nachfolgenden 
Aussperrung der Kampf zur Durchsetzung eines 
Tarifvertrages im Frühjahr 2024 erfolglos abgebro-
chen (vgl. Kapitel 3.14).

Zwar gelingt es den Gewerkschaften immer 
wieder, Tarifflucht zu verhindern oder auch erst-
malig Haustarifverträge durchzusetzen, insgesamt 
jedoch kann die Gesamtentwicklung der Tarifbin-
dung durch diese sehr ressourcenaufwendigen 

 2 Ausführliche Informationen zum deutschen Tarifwesen, 
so z. B. zur Entwicklung der Tarifbindung finden Sie unter: 
www.tarifbindung.de

„Häuserkämpfe“ nur im geringen Maße beeinflusst 
werden, da es in vielen Fällen um relativ kleine Be-
legschaften geht. Ausnahmen sind Konflikte, wie 
der seit 2013 andauernde Arbeitskampf von ver.di 
für eine Tarifbindung bei Amazon. Dieser blieb je-
doch auch 2023 ohne Ergebnis (ver.di 2024).

Das in Ausfalltagen gemessene Arbeitskampf-
volumen wird neben der Anzahl der Streikenden 
vor allem durch die Häufigkeit und Dauer von Ar-
beitsniederlegungen beeinflusst. Dies galt 2023 
insbesondere für die Streikwellen in den großen 
Tarifrunden wie dem Öffentlichen Dienst (Kapitel 
vgl. 3.2) oder den monatelangen Arbeitskampf im 
Handel (Kapitel vgl. 3.9).

Der leichte Rückgang der Streikenden hing vor 
allem damit zusammen, dass im Jahr 2023 in der 
Metall- und Elektroindustrie, dem größten Tarif-
gebiet in Deutschland, keine Tarifverhandlungen 
stattfanden. 

Abbildung 2

WSI-Schätzung: Streikende und Ausfalltage 2006–2023
Angaben in 1.000

Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik
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Die Hauptlast der Arbeitskämpfe tragen in Deutsch-
land die DGB-Gewerkschaften, auch wenn es da-
neben immer wieder Streiks verschiedener Berufs- 
und Spartengewerkschaften gibt und sich in gerin-
gerem Umfang auch verschiedene Gewerkschaften 
des Beamtenbunds (dbb beamtenbund und tarifu-
nion) an Arbeitskämpfen vor allem im öffentlichen 
Dienst beteiligen. 

Die DGB-Gewerkschaften waren 2023 in sehr 
unterschiedlichem Ausmaß in die Streikaktivitäten 
involviert (Abbildung 3). Mit 128 Arbeitskämpfen 
fiel die größte Anzahl der Arbeitskämpfe 2023 wie 
bereits in den Vorjahren in den Organisationsbe-
reich der Gewerkschaft ver.di. Dies liegt zunächst 
darin begründet, dass ver.di von allen Gewerk-
schaften den breitesten Organisationsbereich auf-
weist und dementsprechend die meisten Tarifver-
träge abschließt. Hinzu kommt in den letzten bei-
den Jahrzehnten eine deutliche Tendenz hin zu ei-
ner Tertiärisierung des Streiks mit einer deutlichen 
Verlagerung von Arbeitskämpfen in den Dienstleis-
tungssektor (Dribbusch 2023b).

Im Jahr 2023 gab es, wenn auch im Schatten 
der Großkonflikte bei Post, Bahn und öffentlichem 
Dienst zahlreiche Arbeitskämpfe im Industriesek-
tor. Die meisten davon, mit einer Anzahl von 82, 
spielten sich im Organisationsbereich der IG Metall 
ab, darunter – neben den Tarifauseinandersetzun-
gen in der Stahlindustrie sowie in der Textilbran-
che – zahlreiche Konflikte um Haustarifverträge. 
Mit 79 Arbeitskämpfen fand eine ähnlich hohe Zahl 
von Arbeitskämpfen im Organisationsbereich der 
Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) 
statt, darunter ein großer Arbeitskampf in der Süß-
warenindustrie. Obwohl die NGG nur 3,4 Prozent 

aller in den DGB-Gewerkschaften organisierten 
Mitglieder repräsentiert, zeichnete sie 2023 inner-
halb des DGB für mehr als ein Viertel (26 Prozent) 
aller Arbeitskämpfe verantwortlich. Die NGG war 
damit innerhalb des DGB im Verhältnis zu ihrer Mit-
gliederzahl mit Abstand am häufigsten in Arbeits-
kämpfe involviert.

Bei den übrigen Gewerkschaften fanden jeweils 
nur vereinzelt Arbeitskämpfe statt. Die traditionell 
bei Arbeitskämpfen eher zurückhaltende IG BCE 
weist 2023 immerhin neun Arbeitskämpfe aus, was 
gegenüber den Vorjahren eine deutliche Steige-
rung bedeutet. Die aktuellen Diskussionen inner-
halb der IG BCE deuten darauf hin, dass zukünftig 
Arbeitsniederlegungen wieder einen deutlich höhe-
ren Stellenwert innerhalb der Tarifpolitik gewinnen 
werden. 

Die übrigen kleineren DGB-Gewerkschaften wie 
die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), 
die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
und die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft 
(GEW) haben 2023 zusammen sechs Arbeitskämp-
fe durchgeführt, wobei die GEW auch an allen Aus-
einandersetzungen im öffentlichen Dienst beteiligt 
war. Hinzu kommen acht weitere Arbeitskämpfe 
von Nicht-DGB Gewerkschaften, darunter die Ärz-
tegewerkschaft Marburger Bund, die Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL) sowie die Pilo-
tengewerkschaft Cockpit. 

In einigen Branchen werden analog zu den dort 
gemeinsam geführten Tarifverhandlungen auch 
Arbeitskämpfe gemeinsam von mehreren Gewerk-
schaften durchgeführt. Dies gilt vor allem für den 
öffentlichen Dienst, wo sich neben den DGB-Ge-
werkschaften ver.di, GEW, IG BAU sowie der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) auch verschiedene 
im Deutschen Beamtenbund (dbb beamtenbund 
und tarifunion) organisierte Gewerkschaften an 
Arbeitsniederlegungen beteiligt haben (vgl. Kapitel 
3.2). Ver.di und die IG BCE sind teilweise gemein-
sam in der Energiewirtschaft aktiv. Insgesamt kom-
men solche gewerkschaftsübergreifenden Streiks 
jedoch eher selten vor. Eine Besonderheit waren 
2023 auch die parallel am gleichen Tag durchge-
führten Streikaktionen von EVG und ver.di am so-
genannten „Mega-Streiktag“ Ende März 2023. 

Abbildung 3

WSI-Schätzung: Arbeitskonflikte nach Gewerkschaften 2023*

*Arbeitskonflikte mit mehreren Gewerkschaften werden der größten beteiligten 
Gewerkschaft zugeordnet

Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik, n =312
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2.2 Verteilung der Arbeitskämpfe nach Gewerkschaften 
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2.3 Regionale Verteilung

Im Jahr 2023 hatte etwa ein Fünftel (65 von 312) 
aller Arbeitskämpfe einen überregionalen Charak-
ter und erstreckte sich über mehre Bundesländer 
(Abbildung 4). Ost-West-übergreifend wurden 
37 Arbeitskämpfe durchgeführt. Hierzu gehörten 
die großen bundesweiten Flächentarifvertragsaus-
einandersetzungen wie z. B. im öffentlichen Dienst 
(Kapitel 3.2) in der Süßwarenindustrie (Kapitel 
3.13) oder im Handel (Kapitel 3.7), aber auch die 
Haustarifverhandlungen in bundesweit agierenden 
Konzernen wie z. B. bei der Deutschen Bahn (Kapi-
tel 3.4 und 3.5) oder bei der Deutschen Post/DHL 
(Kapitel 3.1).

Von den insgesamt 247 regionalen Arbeitskämp-
fen, die lediglich auf ein Bundesland beschränkt 
waren, fanden die meisten in den westdeutschen 
Flächenländern Nordrhein-Westfalen (37), Baden-
Württemberg (28), Niedersachsen (26) und Bayern 
(24) statt (Abbildung 4). 

Gemessen am Anteil der Beschäftigten wird in 
den westdeutschen Flächenstaaten jedoch eher 
seltener gestreikt. Ein im Verhältnis zur Beschäftig-
tenzahl besonders hohes Streikaufkommen gibt es 
neben den Stadtstaaten Bremen und Hamburg vor 
allem in den ostdeutschen Bundestländern. Wäh-
rend in Ostdeutschland (inklusive Berlin) 2023 le-
diglich 18,3 Prozent aller sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten in Deutschland arbeitet, war der 
Anteil an den Arbeitskämpfen mit 34,2 Prozent 
fast doppelt so hoch. Besonders herausragend war 
demnach das Streikaufkommen in Mecklenburg-
Vorpommern, gefolgt von Thüringen und Sachsen. 
Hierbei schlägt insbesondere der hohe Anteil von 
Haustarifverhandlungen zu Buche, deren Haupt-
augenmerk teilweise immer noch darauf gerich-
tet ist, die Lohnrückstände zu den westdeutschen 
Schwesterbetrieben aufzuholen. 

Abbildung 4

WSI-Schätzung: Regionale Verteilung der Arbeitskämpfe 2023

Anmerkung: Bei einem Arbeitskampf konnte keine genaue Lokalisierung erfolgen, n = 312

Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik
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2.4 Frauen im Streik

Zu den Anteilen von Frauen und Männern unter 
den Streikenden liegen nur wenige genaue Daten 
vor. Die auf Meldungen der Arbeitgeber*innen be-
ruhende amtliche Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit enthält hierzu keinerlei Angaben; es wird 
danach auch nicht gefragt. Auf Seiten der Gewerk-
schaften gibt es hierzu meist auch keine Angaben. 
Bei Warnstreiks, bei denen es wie zum Beispiel bei 
der IG Metall häufig keine Streikgeldzahlung gibt, 
wird eine personenbezogene Erfassung der Strei-
kenden auch nicht vorgenommen, da diese nicht 
erforderlich ist. Gleichwohl kann auf Grund der Zu-
sammensetzungen der Belegschaften davon aus-
gegangen werden, dass bei Arbeitskämpfen in der 
Metall- oder Stahlindustrie die Mehrheit der Strei-
kenden männliche Beschäftigte sind. 

Dem WSI liegen lediglich für den Organisations-
bereich von ver.di belastbare Angaben zum Anteil 
der Frauen unter den Empfänger*innen von Streik-
geld vor (Tabelle 1). Im Jahr 2023 lag dabei der An-
teil der Männer, die bei ver.di Streikgeld bezogen, 
mit 53 Prozent etwas über dem der Frauen mit 
47 Prozent.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre zeigt sich 
erwartungsgemäß, dass Frauen dann die Mehrheit 
der Streikgeldempfänger*innen stellen, wenn in 
größerem Umfang überwiegend durch Frauenar-
beit geprägten Bereiche – wie 2009, 2015 und 2022 
– der Sozial- und Erziehungsdienst oder die Kran-
kenhäuser sowie der Einzelhandel bestreikt werden. 
Dies gilt auch für den weiblich geprägten Schul-
dienst, in dem in den vergangenen Jahren die GEW 
immer wieder die nicht verbeamteten Lehrer*innen 
erfolgreich zu Streiks aufgerufen hat. In Branchen 
wie Ver- und Entsorgung, Personennahverkehr oder 
auch Telekommunikation, in denen es vergleichs-
weise oft zu Streiks kommt, arbeiten dagegen nach 
wie vor überwiegend Männer.

Festzuhalten ist somit, dass die Geschlechterver-
teilung unter den Streikenden lediglich die Zusam-
mensetzung der bestreikten Branchen widerspie-
gelt und keinerlei Rückschlüsse über die generelle 
Bereitschaft der Beschäftigtengruppen, die Arbeit 
niederzulegen, erlaubt. Einige wichtige Dienstleis-
tungsbereiche wie das öffentliche Gesundheits-
wesen oder die kommunalen Kindertagesstätten, 
in denen Frauen vielfach die große Mehrheit der 
Beschäftigten stellen, sind zentrale Teile der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge. Arbeitskämpfe in die-
sen Bereichen rufen zumeist ein breites Echo her-
vor. Hierdurch ist das öffentlich wahrgenommene 
Bild von Streiks seit Mitte der 2000er Jahre immer 
stärker von Frauen geprägt worden (Artus/Pflüger 
2015; Dribbusch 2020, 2023b). Demgegenüber er-
fahren die Streiks im Einzelhandel, die auch mehr-
heitlich von Frauen getragen werden, zumeist sehr 
viel weniger Beachtung.

Tabelle 1

Anteile von Frauen und Männern unter den Streikgeld-
empfänger*innen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di, 2006–2023
Angaben in Prozent*

*Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, werden in den Statistiken
bisher nicht getrennt verzeichnet

Quelle: WSI auf Basis von Daten von ver.di

Seite 2 Nr. 000 · Monat Jahr · Hans-Böckler-Stiftung 

Inhalt 

Vorwort (bei Bedarf löschen)

Frauen Männer 
2006 42 58 
2007 44 56 
2008 43 57 
2009 57 43 
2010 37 63 
2011 37 63 
2012 38 62 
2013 52 49 
2014 39 61 
2015 66 34 
2016 41 59 
2017 52 48 
2018 42 58 
2019 50 50 
2020 40 60 
2021 50 50 
2022 57 43 
2023 47 53 

1 Überschrift 1 

Gewerkschaft Unternehmen/Tarifbranche

IG Metall Saxonia Umformtechnik 
und Saxonia Textile Parts 

IG Metall GKN Driveline

Ver.di Unikliniken Gießen und Marburg 
(UKGM) 

Ver.di FIEGE Galeria Karstadt Kaufhof 
(FIEGE GKK) 

IG Metall Vestas 

IG Metall SRW metalfloat 

IG BAU Hagenbeck Tierpark 
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2.5 Erzwingungsstreik als Ausnahme

Auch 2023 bestätigte sich die seit langem vorherr-
schende Beobachtung, dass es sich bei der über-
wiegenden Mehrheit der Arbeitsniederlegungen 
in Deutschland ausschließlich um Warnstreiks 
handelt (vgl. Dribbusch 2023b). Der unbefristete 
Erzwingungsstreik mit vorheriger Urabstimmung, 
der aus Gewerkschaftssicht die höchste, selbst 
bestimmte Eskalationsstufe eines Arbeitskampfes 
darstellt, findet in Deutschland seit längerem nur 
noch in Ausnahmefällen statt und kommt dann zu-
meist im Rahmen firmenbezogener Tarifkonflikte 
zur Anwendung. Nicht selten bringt schon allein 
die glaubhafte Androhung eines Erzwingungs-
streiks Bewegung in stockende Verhandlungen. 
Ebenso gibt es immer wieder Konflikte, bei denen 
Arbeitgeber nach erfolgter Urabstimmung doch 
noch Verhandlungsbereitschaft signalisieren, um 
so einen unbefristeten Streik abzuwenden. Ein 
solcher Fall ereignete sich z. B. im März 2023 bei 
der Deutschen Post AG, als die Arbeitgeber nach 
erfolgter Urabstimmung für einen unbefristeten 
Erzwingungsstreik, noch vor dem Beginn unbefris-
teter Streikaktionen, ein deutlich verbessertes An-
gebot vorlegten, dass dann Grundlage eines Tarif-
abschlusses wurde.

Nicht immer muss im Übrigen einem Erzwin-
gungsstreik eine Urabstimmung vorangehen, die 
Gewerkschaften sind hier frei, eigene Regelungen 
zu treffen. Am Uniklinikum Gießen und Marburg 
(UKGM) streikten im Frühjahr 2023 die Beschäf-
tigten in wechselnder Zusammensetzung drei Wo-

chen lang, bis ein Tarifvertrag zur Entlastung des 
Personals erreicht werden konnte.

Auch bei Arbeitskämpfen, bei denen zu „unbe-
fristeten“ Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen 
wird, ist es im Übrigen nicht unüblich, dass die 
Streikmaßnahmen immer wieder unterbrochen 
und nach bestimmten Pausen wieder aufgenom-
men werden. Dies war beispielsweise beim Ar-
beitskampf der IG Metall bei Vestas der Fall (siehe 
Tabelle 2). 

Tabelle 2

Erzwingungsstreiks 2023
Auswahl

Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik

Seite 2 Nr. 000 · Monat Jahr · Hans-Böckler-Stiftung 

Inhalt 

Vorwort (bei Bedarf löschen)

Frauen Männer 
2006 42 58 
2007 44 56 
2008 43 57 
2009 57 43 
2010 37 63 
2011 37 63 
2012 38 62 
2013 52 49 
2014 39 61 
2015 66 34 
2016 41 59 
2017 52 48 
2018 42 58 
2019 50 50 
2020 40 60 
2021 50 50 
2022 57 43 
2023 47 53 

1 Überschrift 1 

Gewerkschaft Unternehmen/Tarifbranche 

IG Metall Saxonia Umformtechnik  
und Saxonia Textile Parts 

IG Metall GKN Driveline 

ver.di Unikliniken Gießen und 
Marburg (UKGM) 

ver.di FIEGE Galeria Karstadt Kaufhof 
(FIEGE GKK) 

IG Metall Vestas 

IG Metall SRW metalfloat 

IG BAU Tierpark Hagenbeck

2.6 Viele Neueintritte in die Gewerkschaften

Insbesondere ver.di wird das Arbeitskampfjahr in 
guter Erinnerung behalten, konnte die Gewerk-
schaft doch so viele Neueintritte wie noch nie 
seit ihrer Gründung im Jahr 2001 verzeichnen. 
Wesentliche Gründe dafür, dass ver.di 2023 rund 
190.000 Beschäftigte als neue Mitglieder verbu-
chen konnte, waren die Unzufriedenheit vieler Be-
schäftigter mit den durch die Inflation bedingten 
realen Einkommenseinbußen und die Attraktivität 
der gewerkschaftlichen Tarifforderungen. Dies al-
lein reicht jedoch nicht aus. Von zentraler Bedeu-
tung waren die gesteigerten betrieblichen Akti-
vitäten der Gewerkschaft und die systematische 
Ansprache der noch nicht organisierten Beschäf-
tigten. Ähnliche Erfahrungen machten neben ver.di 
auch andere Gewerkschaften. Wie nachhaltig die 
Mitgliederzuwächse sind, werden die kommenden 
Jahre zeigen. In einigen Branchen gibt es eine gro-
ße Fluktuation in der Beschäftigung, die sich dann 

auch auf die Zahl der Mitglieder auswirkt. Hinzu-
kommt, dass die mitgliederstarken Jahrgänge in 
Rente gehen und es ist nicht mehr selbstverständ-
lich, dass Beschäftigte, die einmal Mitglied gewor-
den sind, dies über ihr gesamtes Berufsleben blei-
ben. Und nicht zuletzt bewerten Mitglieder auch 
die erzielten Tarifergebnisse. Ver.di ist sich deshalb, 
wie andere DGB-Gewerkschaften auch, bewusst, 
dass sich die positive Entwicklung des Jahres 2023 
keineswegs automatisch verstetigt und eine grund-
sätzliche Trendwende in der Mitgliederentwicklung 
noch nicht erreicht ist.
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Fünfzehn Prozent Tariflohnsteigerung bei einer 
Laufzeit von zwölf Monaten. Mit dieser Forderung 
ging ver.di selbstbewusst in die Tarifrunde 2023 
für die 160.000 Beschäftigten bei der Deutschen 
Post AG. Neben der Tarifsteigerung sollten auch 
die Ausbildungsvergütungen und die Entgelte der 
Studierenden monatlich mindestens um jeweils 
200 Euro erhöht werden. Reichlich Rückenwind 
hatten sich die Verhandlungsführer in einer Mit-
gliederbefragung geholt, an der sich 43.139 ver.di-
Mitglieder beteiligten. Die Befragten hatten es mit 
einer 65-Prozent-Mehrheit abgelehnt, mit einer For-
derung von „nur“ zehn Prozent für zwölf Monate in 
die Verhandlung zu gehen. Die Beschäftigten woll-
ten nicht nur einen Inflationsausgleich, sondern 
auch an den steigenden Gewinnen des Konzerns 
beteiligt werden. Noch im dritten Quartal hatte die 
Konzernführung ihre Gewinnprognose für das Jahr 
2023 erhöht. 

Nach dem Ende der Friedenspflicht erhöhte  
ver.di mit zahlreichen Warnstreiks den Verhand-
lungsdruck. Durch die Streiks war der Postbetrieb 
an vielen Orten empfindlich gestört worden. Nach 
Angaben von ver.di (2023a) haben sich im Laufe 
der Tarifauseinandersetzungen fast 100.000 Be-
schäftigte an den Arbeitskampfmaßnahmen bei 
der Deutschen Post AG beteiligt.

Nach drei Verhandlungsrunden gab es im Febru-
ar 2023 noch immer keine Einigung in der Tarifaus-
einandersetzung. Ver.di reagierte mit einer Urab-
stimmung, bei der 85,9 Prozent der Gewerkschafts-
mitglieder gegen das Angebot der Post und für 
einen unbefristeten Erzwingungsstreik stimmten. 
Dies brachte den Durchbruch. Die Deutsche Post 
AG schlug daraufhin einen weiteren Verhandlungs-
termin vor, in dessen Verlauf es tatsächlich zu einer 
Einigung kam: Ab dem 1. April 2024 erhielten alle 
Beschäftigten eine monatliche Tariflohnerhöhung 
von 340 Euro, was durchschnittlich rund 11,5 Pro-
zent Erhöhung entspricht. Die pauschale Erhöhung 
bedeutet insbesondere für die unteren Lohngrup-
pen (etwa 90 Prozent der Beschäftigten) eine über-
durchschnittliche Steigerung des Tariflohns. Hinzu 
kommt eine steuer- und sozialabgabenfreie Inflati-
onsausgleichszahlung von insgesamt 3.000 Euro, 
die stückweise zwischen April 2023 (1.020 Euro) 
und März 2024 (ab Mai 2023 monatlich 180 Euro) 
ausgezahlt wurde. Auszubildende und Studieren-
de erhielten die Zahlung in voller Höhe, Teilzeitbe-
schäftigte anteilig. Der Tarifvertrag hat eine Lauf-
zeit von 24 Monaten, in diesem Punkt hatte sich 
die Deutsche Post AG durchgesetzt. In der Urab-
stimmung votierten schließlich 61,7 Prozent der 
Befragten für die Annahme des Tarifergebnisses.

3 WO UND WOFÜR WURDE 2023 GESTREIKT? – AUSGEWÄHLTE BEISPIELE

3.1 Deutsche Post AG: Erzwingungsstreik abgewendet

3.2 Öffentlicher Dienst: Beteiligungsorientierte Tarifpolitik mit breiten Warnstreikwellen

Die größte Tarifauseinandersetzung der Tarifrunde 
2023 fand in den ersten Monaten des Jahres 2023 
für die etwa 2,5 Mio. Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes der Kommunen und des Bundes statt. 
Die Verhandlungsgemeinschaft der DGB-Gewerk-
schaften (ver.di GEW, GdP und IG BAU) forderten 
zusammen mit dem Deutschen Beamtenbund und 
der DBB-Tarifunion eine Erhöhung aller Entgelte 
um 10,5 Prozent. Um die unteren Entgeltgruppen 
überproportional anzuheben, sollten die monatli-
chen Entgelte mindestens um 500 Euro angeho-
ben werden. Für Auszubildende, Studierende und 
Praktikant*innen wurde einen monatliche Entgelt-
steigerung von 200 Euro gefordert (ver.di 2022). 
Die Arbeitgeber lehnten die Forderungen mit Ver-
weis auf die schwierige finanzielle Lage der öffent-
lichen Haushalte und Unternehmen ab.

Nachdem die ersten beiden Verhandlungsrun-
den zu keinem Ergebnis geführt haben, organi-
sierten die Gewerkschaften im Februar und März 
2023 eine Reihe von Warnstreiks, an denen sich 

nach Gewerkschaftsangaben insgesamt mehr als 
400.000 Beschäftigte beteiligten (ver.di 2023b). Die 
Gewerkschaften führten dabei eine Reihe von ganz-
tägigen Schwerpunkstreiks durch, bei denen je-
weils bestimmte Bereiche und Berufsgruppen des 
öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen 
aufgerufen wurden (Tabelle 3). Hierzu gehörten u. a. 
ein Streiktag bei den kommunalen Verkehrsbetrie-
ben, der im Rahmen des Bündnisses von ver.di und 
Fridays for Future auch zum ersten Klimastreiktag 
erklärt wurde. Aktivist*innen von Fridays for Future 
hatten sich an über 200 Orten mit eigenen Aktio-
nen an den Warnstreiks der Beschäftigten beteilig, 
um gemeinsam für die notwendige Verkehrswende 
zu demonstrieren (ver.di 2023c). Ver.di und Fridays 
for Future haben seit 2020 ein gemeinsames Bünd-
nis geschlossen und wollen mit der Kampagne „Wir 
fahren zusammen“ bessere Arbeitsbedingungen 
im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen und einen 
schnelleren Ausbau desselbigen vorantreiben.
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Am 8. März 2023, dem internationalen Frau-
entag, wurden die Sozial- und Erziehungsdienste 
bestreikt, in denen vornehmlich weibliche Beschäf-
tigte arbeiten. Den Höhepunkt bildete am 27. März 
2023 der sogenannte „Megastreiktag“, der ge-
meinsam von den Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes und der Eisenbahn- und der Verkehrsge-
werkschaft (EVG) als großer Infrastrukturstreik für 
den gesamten Verkehrssektor organisiert wurde 
und an dem sich nach Gewerkschaftsangaben 
120.000 Beschäftigte beteiligten (ver.di 2023b). Die 
hohe Beteiligung an den Warnstreiks im öffentli-
chen Dienst kann u. a. auch darauf zurückgeführt 
werden, dass insbesondere ver.di die Tarifausein-
andersetzungen sehr beteiligungsorientiert anging. 
Eine zentrale Bedeutung hatten hierbei die soge-
nannten Tarifbotschafter*innen (Dribbusch 2023a; 
Reiner 2023). Dabei handelt es sich um aktive Ge-
werkschaftsmitglieder, die von der Verhandlungs-
führung per Video-Schalte über den jeweiligen 
Verhandlungstand auf dem Laufenden gehalten 
wurden. Sie konnten sodann in den einzelnen Be-
hörden und Betrieben die Beschäftigten informie-
ren und zugleich als wesentlich Organisator*innen 
betrieblicher Arbeitskampfmaßnahmen fungieren.

Die Tarifauseinandersetzungen bei Bund und 
Kommunen endeten schließlich im April 2023 
mit einer Schlichtung. Das auf der Grundlage des 
Schlichtungsspruchs erzielte Verhandlungsergeb-
nis wurde bei ver.di in einer Mitgliederbefragung 
mit einer Zustimmung von knapp 66 Prozent be-
stätigt. Es sieht über eine Laufzeit von zwei Jah-
ren eine Erhöhung um einen Sockelbetrag von 
200 Euro und darauf aufbauend eine Erhöhung um 
5,5 Prozent vor (Dribbusch 2023d). Im Durchschnitt 
ergibt sich damit eine Erhöhung der Entgelte von 
11,5 Prozent, wobei die unteren Entgeltgruppen bis 
zu 17 Prozent angehoben werden (Reiner 2023). 
Hinzu kommt einen Inflationsausgleichsprämie von 
3.000 Euro für alle Vollzeitbeschäftigten.

Bein den im Herbst 2023 begonnenen Tarifver-
handlungen für die Länder übernahmen die Ge-
werkschaften im Wesentlichen die gleiche Forde-
rung wie bei Bund und Kommunen und erzielten 
in der dritten Verhandlungsrunde im Kern auch das 
gleiche Verhandlungsergebnis. Zuvor hatten sich 
nach Angaben von ver.di (2023d) rund 80.000 Be-
schäftigte an Warnstreiks und anderen Protestakti-
onen beteiligt. 

Tabelle 3

Ganztägige Schwerpunktstreiks im Rahmen der Tarifrunde 2023 für den Öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen)

Quelle: ver.di diverse Pressemitteilungen (https://www.verdi.de/presse/aktuelle-themen/++co++d85fa5f2-3d99-11ed-a9ca-001a4a16012a) 

Nr. 000 · Monat Jahr · Hans-Böckler-Stiftung Seite 3 

Tabelle 3 
 
Datum Bereich  
17. Februar 2023 Flughäfen (zusammen mit den Beschäftigten der Flughafensicherheit und Bodenverkehrsdienste) 
1. März 2023 Auszubildende und dual Studierende 
3. März 2023 Kommunaler Nahverkehr (zusammen mit Fridays for Future) 
8. März 2023 Sozial- und Erziehungsdienste 
14./15. März 2023 Gesundheitswesen 
27. März 2023 Verkehrsdienstleitungen (Kommunaler Nahverkehr, Flughäfen, Eisenbahn- und Schifffahrtsverkehr), 

zusammen mit der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 

 
 
  

https://www.verdi.de/presse/aktuelle-themen/++co++d85fa5f2-3d99-11ed-a9ca-001a4a16012a
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Im Herbst 2023 wurde im Rahmen der Tarifrunde 
der Länder auch wieder die Forderung nach ei-
nem bundesweiten Tarifvertrag für die studentisch 
Beschäftigten an Hochschulen und Universitäten 
aufgenommen. Mit Ausnahme von Berlin, wo ein 
entsprechender Tarifvertrag bereits seit 1980 exis-
tiert und zuletzt im Jahr 2018 erneuert wurde, gibt 
es in Deutschland bislang keinen tarifvertraglichen 
Regelungen für studentisch Beschäftigte. Seit 2021 
setzten sich Studierende an zahlreichen Universi-
täten mit Unterstützung der Gewerkschaften ver.
di und GEW für einen bundesweiten TVStud ein 
(TVStud 2024b). Im Jahr 2023 wurde eine Studie 
„Jung, akademisch, prekär“ in Auftrag gegeben, in 
der 11.000 studentische Beschäftigte zu ihren Ar-
beitsbedingungen befragt und erhebliche Proble-
me bei Arbeitszeiterfassung, Urlaubsanspruch und 
Entlohnung festgestellt wurden (Hopp et al. 2023).

In der aktuellen Tarifrunde 2023 wurde u. a.im 
Rahmen eines bundesweiten TVStud ein Stun-
denlohn von 16,50 Euro gefordert, der für jedes 
Beschäftigungsjahr um einen Euro erhöht werden 

sollte. Hinzu kamen die Forderungen nach einer 
Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, einem 
Urlaubsanspruch von 30 Tagen und einer Rege-
lung zur Entgeltzahlung im Krankheitsfall (TVStud 
2024a). Zur Unterstützung dieser Forderung wurde 
am 20. November 2023 im Rahmen eines Hoch-
schulaktionstages ein erster bundesweiter Warn-
streik für einen TVStud organisiert (TVStud 2023). 

Im Ergebnis der Verhandlungen wurde anstelle 
eines Tarifvertrags eine sogenannte „schuldrecht-
liche Vereinbarung“ ausgehandelt, in der sich die 
Länder verpflichten, ab dem Sommersemester 
2024 studentisch Beschäftigen (ohne Abschluss) 
ein Mindestentgelt von 13,25 Euro zu zahlen 
und dieses ab dem Sommersemester 2025 auf 
13,98 Euro zu erhöhen (ver.di 2023e). Zudem soll 
eine Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr ein-
geführt werden. Mit dieser Vereinbarung sollen 
die Hochschulen schrittweise an einen Tarifvertrag 
herangeführt werden. Die Durchsetzung eines voll-
ständigen Tarifvertrages steht dann in der nächsten 
Tarifrunde wieder auf der Tagesordnung.

3.3 Der lange Kampf für einen Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte (TVStud)

3.4 Bahnverkehr I: Vom „Mega-Streik“ zur Schlichtung — die Tarifauseinandersetzung  
zwischen Bahn und EVG

In den Medien galt er als der „Mega-Streik“ 2023 
– am 27. März riefen die EVG und ver.di am glei-
chen Tag zu Warnstreiks bei der bundeseigenen 
Deutschen Bahn AG, den nichtbundeseigenen Ei-
senbahnen („NE-Bahnen“), im öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) sowie an Flughäfen und an 
den kommunalen Häfen und Schleusen auf. Damit 
legten die beiden Gewerkschaften den öffentlich 
betriebenen Verkehr in Deutschland für einen Tag 
weitestgehend lahm, wenngleich dies anders als 
von Unternehmen und einem Teil der Medien an 
die Wand gemalt, keineswegs zum Stillstand des 
Landes kam. Die EVG reagierte mit dem Streik auf 
den ergebnislosen Verhandlungsauftakt am 28. 
Februar 2023 und ein erstes, aus ihrer Sicht völlig 
unzureichendes schriftliches Gegenangebot der 
Deutschen Bahn zwei Wochen später. Die EVG war 
mit einer Forderung von zwölf Prozent Tariflohn-
erhöhung beziehungsweise mindestens 650 Euro 
mehr im Monat für alle Beschäftigten in die Tarif-
verhandlungen gegangen. Nachwuchskräfte soll-
ten 325 Euro Zuschlag im Monat bekommen. Die 
Laufzeit des Tarifvertrags sollte zwölf Monate be-
tragen. Mit dem geforderten Pauschalbetrag als so-
zialer Komponente wollte die EVG insbesondere die 
unteren Lohngruppen bei der Bahn besserstellen. 
So lag etwa der tarifliche Mindestlohn bei der Bahn 
unterhalb des gesetzlichen, nachdem dieser im Ok-

tober 2022 auf zwölf Euro erhöht worden war. Ziel 
der EVG war es, vor dem Beginn der eigentlichen 
Verhandlungen eine Regelung zum Mindestlohn zu 
erreichen, damit auch die Beschäftigten am unte-
ren Ende der Lohnskala an den zu verhandelnden 
Steigerungen angemessen beteiligt würden. 

Die EVG hatte den Tarifkonflikt 2023 gründlich 
vorbereitet. Schon ab 2016 hatte sie damit begon-
nen, die Tarifverhandlungen bei der Deutschen 
Bahn und den NE-Bahnen schrittweise zeitlich zu 
synchronisieren, um zu verhindern, dass Verhand-
lungsergebnisse mit der großen Deutschen Bahn 
bei den kleineren Unternehmen lediglich nachge-
zeichnet würden. Aus Sicht der EVG sollten die 
Abschlüsse mit den kleinen NE-Bahnen umgekehrt 
eher als Taktgeber funktionieren. Die eigentlichen 
Tarifverhandlungen hatte die EVG mit mehreren Zu-
kunftswerkstätten und einer „Tariftour“ seit Anfang 
2022 vorbereitet. Bei einer gemeinsamen Sitzung 
von 50 Tarifkommissionen aus 50 Bahnunterneh-
men hatte man sich auf die drei Kernforderungen 
plus weitere unternehmensspezifische Forderun-
gen geeinigt. 

Zu Beginn der Verhandlungen hatte die Deutsche 
Bahn AG jedoch zunächst nicht mit einem Angebot 
reagiert, sondern ihrerseits Forderungen gestellt: 
Die konzerneigenen Busgesellschaften und DB Car-
go sollten bei den Tarifverhandlungen ausgeklam-
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mert und getrennt verhandelt werden. Hier fürch-
tete die EVG jedoch schlechtere Ergebnisse. In ih-
rem schriftlichen Angebot vom 14. März schlug die 
Bahn dann eine Erhöhung von fünf Prozent, eine 
Laufzeit von 27 Monaten und eine Einmalzahlung 
2.500 Euro vor. Außerdem sollte der Mindestlohn 
erst ab August 2024 auf 13 Euro steigen, bis dahin 
hätte für etwa 6.000 betroffene Beschäftigte wei-
terhin der gesetzliche Mindestlohn gegolten. Die 
EVG lehnte Verhandlungen auf Grundlage dieses 
Angebotes ab und rief zum genannten bundeswei-
ten Streik auf, an dem sich nach Gewerkschaftsan-
gaben über 35.000 Beschäftigte beteiligten. 

Nach dem Schlichterspruch vom 15. April im 
parallel verlaufenden Tarifkonflikt zwischen ver.
di und der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) sowie dem Bund schlug die 
Deutsche Bahn AG vor, den Spruch für den öffent-
lichen Dienst zur Grundlage für eine Einigung im 
Bahnverkehr zu nehmen. Dies lehnte die EVG mit 
der Begründung ab, sie habe „bahnspezifische 
Forderungen“ gestellt – auch vor dem Hintergrund, 
dass die Gewerkschaft in der vergangenen Tarif-
runde Zurückhaltung geübt habe. Somit rief die 
EVG zum zweiten bundesweiten Warnstreik für 
den 21. April auf, an dem sich laut Gewerkschaft 
25.000 Beschäftigte in 50 Unternehmen beteiligten 
(EVG 2023). 

Ein erneuertes Angebot der Deutschen Bahn 
lehnte die EVG ab, weil es aus ihrer Sicht noch 
immer nicht ausreichend auf die Mindestlohnpro-
grammatik eingegangen war. Auf eine weitere 
Streikandrohung der EVG für eine 50-stündige Ar-
beitsniederlegung im Güter- und Fernverkehr vom 
14. bis 16. Mai reagierte die DB mit einem Eilantrag 
beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main, um den 
Streik juristisch zu stoppen. Angesichts einer unsi-
cheren Rechtslage und nachdem die Bahn im Ver-
lauf der Verhandlungen erklärt hatte, auf die Min-

destlohnforderung der EVG einzugehen, sagte die-
se den bereits angekündigten Streik einen Tag vor 
dessen geplantem Beginn wieder ab. Sie verwies 
aber darauf, dass nun lediglich die Grundlage da-
für gegeben sei, über die weiteren Forderungen der 
EVG zu verhandeln, insbesondere die soziale Kom-
ponente von pauschal 650 Euro mehr im Monat.

Nach einer weiteren mehrtägigen Verhandlungs-
runde im Mai und Juni erklärte die Tarifkommission 
der EVG die Verhandlungen für gescheitert und lei-
tete eine Urabstimmung über unbefristete Streiks 
ein. Die Deutsche Bahn AG schlug daraufhin ein 
Schlichtungsverfahren vor, auf das die EVG einging. 
Die Urabstimmung blieb bestehen, mit dem Ziel, 
nach einem möglichen Schlichterspruch über das 
dann vorgeschlagene Ergebnis und gegebenenfalls 
den Erzwingungsstreik abzustimmen. Das Schlich-
tungsverfahren begann am 17. Juli mit den Schlich-
tern Heide Pfarr und Thomas de Maiziere. Es ende-
te ohne Einigung der Tarifparteien, aber mit einem 
Kompromissvorschlag der Schlichter, den der EVG-
Vorstand schließlich zur Annahme empfahl. In der 
folgenden Urabstimmung am 28. August stimmten 
lediglich 52,3 Prozent der teilnehmenden Mitglie-
der für die Annahme des Tarifabschlusses, was ins-
gesamt auf eine hohe Unzufriedenheit vieler EVG-
Mitglieder mit dem Tarifergebnis hindeutete (vgl. 
Müller 2023).

Der Kompromiss sieht im Wesentlichen vor, die 
Löhne mit einem Festbetrag von 410 Euro mehr 
im Monat in zwei Schritten zu erhöhen (200 Euro 
zum Dezember 2023 und 210 Euro zum August 
2024). Die Beschäftigten erhalten eine Inflations-
ausgleichsprämie von 2.850 Euro im Oktober 2023. 
Beschäftigte in bahnspezifischen Schlüsselberufen 
erhalten eine zusätzliche Lohnerhöhung. Die Lauf-
zeit beträgt 25 Monate (1. März 2023 bis 31. März 
2025), aus EVG-Sicht ein Zugeständnis an die Deut-
sche Bahn AG. 

3.5 Bahnverkehr II: Streit um die 35-Stunden-Woche — die Tarifauseinandersetzung  
zwischen Bahn und GDL

Nachdem der „Megastreik“ von EVG und ver.di im 
Frühjahr 2023 ein breites Medienecho fand und 
zum geflügelten Wort wurde, machte im Frühjahr 
2024 ein anderer Begriff aus dem gewerkschaftli-
chen Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn medi-
ale Karriere: der „Wellenstreik“ der GDL. Gemeint 
sind kurzfristig angekündigte Streiks von kurzer 
Dauer, die für den Arbeitgeber wegen der Kurzfris-
tigkeit kaum kalkulierbar sind. Der erste Wellen-
streik der GDL fand mit einer Vorankündigungszeit 
von 22 Stunden am 12. März 2024 statt. Tatsäch-
lich wurde es auch der letzte Streik vor der Tari-
feinigung am 26. März. Der Arbeitskampf der GDL 

wurde begleitet von einer hitzigen medialen und 
politischen Debatte. Sie war gekennzeichnet von 
Forderungen nach einer gesetzlichen Einschrän-
kung des Streikrechts. 

Der Arbeitskampf zwischen der GDL und der 
Deutschen Bahn begann bereits fünf Monate zu-
vor mit dem Auslaufen der bis dahin gültigen Ta-
rifverträge am 31. Oktober 2023 und dem ersten 
Angebot der Deutschen Bahn am 9. November. 
Er gehört somit zum Arbeitskampfgeschehen des 
Jahres 2023, auch wenn die eigentlichen Streik-
höhepunkte erst nach dem Jahreswechsel 2024 
erfolgten.
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Die GDL war mit der Forderung nach einer 
Entgelterhöhung von 555 Euro sowie einer Infla-
tionsausgleichprämie von 3.000 Euro in die Ver-
handlung gegangen. Eine weitere, auch in der 
Öffentlichkeit viel beachtete Kernforderung, war 
die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 
35 Stunden bei vollem Lohnausgleich für Beschäf-
tigte im Schichtdienst, was vor allem auf das Zug-
personal zielte. Die Laufzeit sollte zwölf Monate 
betragen. Die Deutsche Bahn bot der GDL dagegen 
elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie 
von bis zu 2.850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Mo-
naten an. Auf die Senkung der Wochenarbeitszeit 
für Schichtarbeit ging das Management nicht ein. 
Um die Dringlichkeit ihrer Forderungen zu unter-
streichen, rief die GDL daraufhin zu einem ersten 
24-stündigen Streik am 15. und 16. November auf 
– der erste von insgesamt sechs Streiks bis zum 
12. März 2024. 

In der öffentlichen Debatte wird häufig überse-
hen, dass zu einem Tarifkonflikt immer mindestens 
zwei Parteien mit ihren Zielen, Strategien und Tak-
tiken gehören und somit keineswegs nur die Ge-
werkschaftsseite das Eskalationslevel bestimmt. 
Im Tarifkonflikt zwischen DB und GDL ist etwa zu 
beachten, dass die Deutsche Bahn bereits seit 2021 
einer Konfliktstrategie gegen die kleinere der bei-
den Bahngewerkschaften gefolgt ist. In Abkehr von 
einem 2015 mit der GDL getroffenen, 2020 aber 
ausgelaufenen Kompromiss wendet sie seitdem 
das Tarifeinheitsgesetz (TEG) an. Dieses, bei sei-
ner Verabschiedung unter anderem auch von ver.
di und dem Marburger Bund heftig bekämpfte Ge-
setz, besagt, dass in einem Betrieb nur der Tarifver-
trag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern 
angewendet wird. Damit gelten laut Deutscher 
Bahn die Tarifverträge der nach eigenen Angaben 
knapp 40.000 Mitglieder starken GDL nur noch für 
etwa 10.000 Beschäftigte (hauptsächlich Zugper-
sonal und betriebsnahe Fahrzeuginstandhaltung) 
in 18 der rund 300 DB-Betriebe (Deutsche Bahn AG 
2024). Die Tarifverträge der größeren EVG gelten 
für 180.000 und damit für die deutliche Mehrzahl 
der Beschäftigten. Nicht zuletzt diese Anwendung 
des Tarifeinheitsgesetzes führte dazu, dass die GDL 
den Arbeitskampf mit der DB auch als Existenz-
kampf begriff (vgl. Dribbusch 2024). 

Vor der Einigung in der Tarifauseinandersetzung 
der GDL wurden noch einmal alle Mittel ausge-
schöpft. Die GDL lehnte einen Vorschlag ab, der un-
ter der Moderation von Thomas de Maizière (CDU, 
vormals u. a. Innenminister) und Daniel Günther 
(CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein) 
zustande gekommen war. Gegen den darauffolgen-
den kurzfristig angekündigten Streik vom 12. März 

2024 zog die Deutsche Bahn vor das Arbeitsgericht 
in Frankfurt am Main, um eine einstweilige Verfü-
gung gegen die GDL zu erwirken. Sie scheiterte je-
doch damit auch in der Berufungsinstanz und der 
Streik fand wie geplant statt. Danach wurde wei-
terverhandelt und am 26. März eine Einigung er-
zielt. Diese wurde dann in einer Urabstimmung am 
24. April 2024 von 77 Prozent der GDL-Mitglieder 
angenommen (GDL 2024).

Laut Vereinbarung werden die Entgelte in zwei 
Schritten zum 1. August 2024 und zum 1. April 2025 
um jeweils 210 Euro erhöht. Dazu wird im März 
und im Mai 2024 eine Inflationsprämie von zusam-
mengenommen 2.850 Euro gezahlt. Bezüglich der 
zentralen GDL-Forderung nach einer Arbeitszeitver-
kürzung einigten sich die Parteien darauf, die Refe-
renzarbeitszeit für Schichtarbeitende in vier Schrit-
ten bis zum 1. Januar 2029 von 38 auf 35 Stunden 
zu senken. Für alle anderen Beschäftigten sinkt 
die Wochenarbeitszeit nach dem gleichen Mecha-
nismus von 39 auf 36 Stunden. Nach dem ersten 
Absenkungsschritt wird die Arbeitszeitverkürzung 
jedoch flexibel umgesetzt. Das heißt, Beschäftigte 
können wählen, ob sie die Arbeitszeitverkürzung 
aktiv in Anspruch nehmen oder pro mehr gearbei-
tete Stunde 2,7 Prozent mehr Geld bekommen wol-
len. Dann sind bis zu 40 Wochenstunden möglich 
– ein Zugeständnis der GDL an das Unternehmen. 
Die Arbeitszeitverkürzung wird über zusätzliche 
freie Tage umgesetzt. Zugleich wurde als Zuge-
ständnis an das Unternehmen vereinbart, dass mit 
dem ersten Schritt der Arbeitszeitverkürzung am 
1. Januar 2026 ein bisher geltendes, in Anlehnung 
an EVG-Tarifverträge vereinbartes Urlaubswahlmo-
dell von zwölf auf sechs Tage gekürzt wird. Die GDL 
wiederum konnte für sich verbuchen, dass ab 1. Ja-
nuar 2025 die maximale Länge von Arbeitsphasen 
von bisher 144 Stunden auf 120 Stunden verkürzt 
wird, was laut GDL eine Fünf-Tage-Woche für das 
Zugpersonal ermöglicht.

Bei den Laufzeiten gab es einen Kompromiss: 
Der Entgelttarifvertrag kann erstmals zum 31.De-
zember 2025 gekündigt werden. Darüber hinaus 
gilt eine Friedenspflicht bis Ende Februar 2026 und 
es wurde vereinbart, sich auf Schlichtungsmoda-
litäten zu einigen. Die Arbeitszeitvereinbarungen 
laufen bis Ende 2028. Es bleibt anzumerken, dass 
mit dem Tarifeinheitsgesetz der Geltungsbereich 
des GDL-Tarifvertrages stark eingeschränkt bleibt. 
Mit ihrer Forderung den Geltungsbereich der GDL-
Tarifverträge auf weitere DB-Betriebe auszudehnen, 
konnte sich die Gewerkschaft nicht durchsetzen 
– ein Zeichen dafür, dass es ihr bisher nicht ge-
lang ihre Mitgliederbasis bei der DB substanziell 
auszubauen.
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Am 17. Februar 2023 traten gleich drei Beschäftig-
tengruppen zeitgleich an sieben deutschen Flug-
häfen in den Warnstreik. Denn ver.di führte paral-
lel Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der 
Flugsicherheit, bei den Bodenverkehrsdiensten und 
für die Flughafenbeschäftigten, die unter den Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und 
Kommunen fallen. 

Für die 25.000 Beschäftigten in der Flugsicher-
heit verhandelte ver.di mit dem Bundesverband 
der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) über Zeit-
zuschläge und Regelungen zur Entlohnung von 
Überstunden für Sicherheits- und Servicekräfte. 
Der Druck auf die Arbeitgeber*innen, die Arbeits-
bedingungen zu verbessern, war nicht nur wegen 
einer Anzahl von ver.di organisierten Warnstreiks 
im Frühjahr 2023 groß. Im Sommer 2022 war es 
in Deutschland und vielen anderen europäischen 
Ländern zu chaotischen Zuständen an den Flughä-
fen gekommen, weil diese wegen Personalmangels 
den Reiseandrang nach der Aufhebung der Corona-
Beschränkungen nicht bewältigen konnten. Ver.di 
hatte schon 2013 in den Manteltarifverhandlungen 
über die Verbesserung der Zeitzuschläge verhan-
delt. Damals kam es aber nur zu einer Übergangs-
regelung als Anhang zum Manteltarifvertrag, da die 
Arbeiter*innen zunächst einen bundesweiten Ent-
gelttarifvertrag verhandeln wollten. Den gibt es seit 
2018. Seit 2020 wurde wieder über die Zeitzuschlä-
ge in der Branche verhandelt, unterbrochen durch 
die Corona-Krise. Doch auch sechs Verhandlungen 
im Jahr 2022 führten zu keinem Abschluss. Nach 
den Warnstreiks im März und April 2023 mit hun-
derten Flugausfällen an Flughäfen in ganz Deutsch-
land war der Druck der Beschäftigten schließlich 
so groß, dass die Parteien sich auf einen Abschluss 
einigten. Dieser sieht deutliche Erhöhungen für die 
Feiertags-, Sonntags- und Nachtzuschläge vor. Au-
ßerdem wurde der Nachtzuschlag an Sonn- und 
Feiertagen zusätzlich zum Sonn- und Feiertagszu-
schlag ab dem 1. Juli 2023 gewährt. Pfingst- und 
Ostersonntag werden wie Feiertage behandelt. Da-
rüber hinaus vereinbarten die Tarifparteien die Ein-
führung von Führungskräftezulagen, ebenfalls ab 
dem 1. Juli 2023. Diese bekommen je nach Ebene 
zwischen 1,75 und 3,50 Euro mehr pro Stunde. 

Für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdiens-
te trat ver.di mit den beiden Arbeitgeberverbänden 
VKA (kommunale Arbeitgeber) und ABL (private 
Anbieter) bis zum 6. Februar 2024 in Verhandlung. 
Dabei ging es parallel zum einen um Einzelflughä-
fen wie dem BER-Flughafen in Berlin, zum ande-
ren ums Ganze: Erstmals seit der Liberalisierung 
der Bodenverkehrsdienste Ende der 1990er Jahre 
wurde bei den Bodenverkehrsdiensten erfolgreich 
ein bundesweiter Branchentarifvertrag verhandelt. 
Begleitet wurden die Verhandlungen von einzelnen 
Warnstreiks, so etwa am 25. Januar 2023 am Ber-
liner (BER) oder am 17. Februar 2024 am Hambur-
ger Flughafen, und dem großen Streik am 17. Fe-
bruar 2023 an sieben Flughäfen (siehe oben). Ver.
di hatte die Kampagne dazu bereits 2014 gestar-
tet, verhandelt wurde seit 2017. Mit der im Febru-
ar 2024 erzielten Einigung haben die Tarifparteien 
ebenfalls vereinbart, die Allgemeinverbindlichkeit 
zu beantragen. Damit wird nicht nur der Flicken-
teppich aus über 40 Tarifverträgen in der Branche 
in einem Vertragswerk zusammengeführt. Es wird 
auch eine verbindliche Lohnuntergrenze für alle 
rund 130 Unternehmen in der Branche geschaffen, 
also auch für jene, die bisher nicht tarifgebunden 
sind. Inkrafttreten soll der neue Branchentarifver-
trag zum 1. Juli 2024. Vereinbart wurde eine Wo-
chenarbeitszeit von 37,5 Stunden (Arbeitszeitver-
kürzung mit vollem Lohnausgleich), mindestens 17 
freie Sonntage pro Jahr bei Schichtarbeit, Kranken-
geldzuschuss auf 100 Prozent des Nettoentgeltes 
bis zur 26. Krankheitswoche. Weitere Regelungen 
umfassen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit, je nach Beschäftigungsjahren 28 bis 
30 Urlaubstage plus drei weitere bei Schichtdienst. 
Die neue Entgelttabelle hat ein Einstiegsentgelt von 
16,51 Euro bei zehn Entgeltgruppen und bis zu vier 
Erfahrungsstufen. Höhere Bezahlungen bleiben er-
halten. Die betriebliche Altersversorgung bleibt für 
alle bisher im TVöD Beschäftigten unverändert, für 
alle anderen wird sie eingeführt. Für zusätzliche 
Zahlungen greift eine Besitzstandsregelung. Der 
Tarifvertrag ist – parallel zum TVöD – zum 31. De-
zember 2024 kündbar. 

3.6 Flughäfen: Flugsicherheit und Bodenverkehrsdienste im Arbeitskampf
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3.7 Mehr als ein Jahr Tarifkampf im Handel

Die Tarifauseinandersetzung im Handel – hier wur-
den für den Einzelhandel sowie den Groß- und Au-
ßenhandel parallel getrennte Tarifverträge verhan-
delt – zog sich insgesamt über mehr als ein Jahr 
hin, bis Anfang Mai 2024 ein erster Pilotabschluss 
im Hamburger Einzelhandel vereinbart werden 
konnte.  3 

Der Handel zeichnet sich bereits seit Jahren 
durch außergewöhnlich lange Tarifauseinander-
setzungen aus. In der vorangegangenen Tarifrunde 
waren im September/Oktober 2021 erst nach einer 
rund achtmonatigen Auseinandersetzung regiona-
le Tarifabschlüsse vereinbart worden, die im Einzel-
handel (wie dann auch im Groß- und Außenhandel, 
GAH) für insgesamt 24 Monate zunächst eine Er-
höhung von drei Prozent sowie für 2022 nochmals 
1,7 Prozent vorsahen. Insbesondere die geringe 
Entgeltsteigerung im Jahr 2022 bedeutete ange-
sichts der 2021 noch nicht vorhersehbaren, aber 
nun rapide ansteigenden Inflation herbe Reallohn-
verluste. Unter diesem Eindruck forderten die re-
gionalen ver.di-Tarifkommissionen im Einzelhandel 
bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten überwie-
gend eine Erhöhung von 2,50 Euro die Stunde (im 
Volumen knapp 15 Prozent). Im Groß- und Außen-
handel lautete die Forderung 13 Prozent, mindes-
tens 400 Euro mehr.

Auf Unternehmensseite werden die Tarifver-
handlungen von den im Handelsverband Deutsch-
land (HDE) zusammengeschlossenen Regionalver-
bänden geführt. Im GAH wird die Tarifpolitik der 
Unternehmensseite vom Bundesverband Groß-
handel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 
koordiniert.

Die Tarifrunde hatte im April 2023 mit dem Aus-
laufen der ersten regionalen Tarifverträge begon-
nen. Die Gewerkschaft hatte von Beginn an auf 
die Mobilisierung der Beschäftigten gesetzt und 
versucht, über Warnstreikaktionen Druck auf die 
Arbeitgeberseite aufzubauen. Das Problem im Han-
del besteht allerdings darin, dass zahlreiche Unter-
nehmen nicht tarifgebunden sind und ver.di insbe-
sondere im Einzelhandel nur punktuell verankert ist. 
Die großen Kaufhäuser, einstmals ein Stützpfeiler 
der Gewerkschaft, waren bereits in der Tarifrunde 
2021 nicht mehr im Flächentarifvertrag. Am relativ 
besten ist ver.di im Bereich der SB-Warenhäuser 
verankert, sowie im Bereich der „jungen Mode“, 
wo es ihr in den letzten Jahren gelang, ihre Präsenz 
auszubauen. Gut vertreten ist sie außerdem in ein-
zelnen Möbelhäusern, im Bereich des Lebensmitte-
leinzelhandels und bei den Discountern dagegen in 
vielen Filialen kaum oder gar nicht.

 3 Die Verhandlungen in den übrigen regionalen Tarifbe-
zirken sowie im Groß- und Außenhandel dauerten bei 
Redaktionsschluss noch an.

Um die eigene Schlagkraft zu erhöhen, setzte 
sie unter diesen schwierigen Voraussetzungen auf 
einen breiten beteiligungsorientierten Ansatz und 
das Engagement ihrer aktiven Mitglieder. Der Ar-
beitskampf wurde praktisch überall „von unten“ 
aus den Betrieben her organisiert und getragen. 
Wie auch in anderen Branchen, zeigte sich im Han-
del angesichts der Inflation eine im Vergleich zu 
früheren Jahren deutlich gestiegene Streikbereit-
schaft der Beschäftigten, die sich ebenso in zahlrei-
chen Neueintritten in die Gewerkschaft ausdrückte.

Trotz einer im Vergleich zu vorherigen Tarifrun-
den deutlich gesteigerten Streikaktivität hat die 
Öffentlichkeit 2023 vom Arbeitskampf im Handel 
im Vergleich zu denen bei Post, Bahn oder öffent-
lichem Dienst kaum Kenntnis genommen. Selbst 
bezogen auf die schätzungsweise 630.000 Einzel-
handelsbeschäftigten in den Betrieben mit Tarif-
bindung blieben die Streikenden eine sehr kleine 
Minderheit, obwohl sich so viele Beschäftigte wie 
nie zuvor an den Streiks beteiligten. Die übergroße 
Mehrheit der Filialen und Geschäfte blieb vom Ar-
beitskampf nahezu unberührt. Wirkliche Einkaufs-
engpässe gab es praktisch nicht.

Die Arbeitgeberverbände im Einzelhandel ver-
suchten zudem, im Übrigen nicht zum ersten Mal, 
die Tarifbewegung von ver.di dadurch zu unterlau-
fen, dass sie ihren Mitgliedsunternehmen empfah-
len ab Herbst 2023 Vorweganhebungen in Höhe 
von 5,3 Prozent vorzunehmen, was auch von eini-
gen Unternehmen umgesetzt wurde. Im November 
letzten Jahres legten sie schließlich ein Angebot 
vor, das Erhöhungen von insgesamt rund zehn Pro-
zent bei einer Laufzeit von 24 Monaten sowie eine 
Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro vorsah. 
Dies wurde von ver.di als ungenügend abgelehnt, 
da hierdurch weder die im Jahr 2022 erlittenen Re-
allohnverluste noch ein Ausgleich der Teuerungs-
rate in 2023 erreicht würde. Auch ein Treffen auf 
nationaler Ebene mit den Spitzen der Tarifparteien 
Ende November 2023 brachte keine Annäherung. 
Weitere Verhandlungen blieben ergebnislos.

Die Funktion von Streiks besteht nicht zuletzt 
darin, Bewegung in Verhandlungen zu bringen und 
die Kompromissbereitschaft der Gegenseite durch 
gezielte Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit 
zu erhöhen. Anfang April 2024 musste ver.di kon-
statieren, dass ihr dies trotz einer für den Handel 
beeindruckenden Anzahl von Streikaktionen nicht 
gelungen war. Zwar gelang es in diesem Arbeits-
kampf erstmals mehrere Zentralläger in der parallel 
zum Einzelhandel laufenden Tarifrunde des Groß-
handels so effektiv zu bestreiken, dass einzelne Su-
permärkte Schwierigkeiten hatten, ihre Regale zu 
füllen, doch insgesamt blieb der von den Arbeits-
niederlegungen ausgehende wirtschaftliche Druck 
für die betroffenen Unternehmen verkraftbar. Da-
ran änderten auch einzelne Arbeitsniederlegungen 
im Weihnachts- und Ostergeschäft nichts, zumal 



WSI Report Nr. 95, Juni 2024 Seite 17

es den Unternehmen teilweise gelang, einzelne 
Lagerstandorte vor Weihnachten durch in Aussicht 
gestellte erhöhte Weihnachtsgeldzahlungen aus 
dem Streik „herauszukaufen“, wie es bei ver.di for-
muliert wurde. 

Die wichtigsten Gründe für die relative geringe 
Wirkung der Streiks im Einzelhandel sind jedoch 
zum einen der niedrige Organisationsgrad der Ge-
werkschaft. Auch wenn zahlreiche Beschäftigte 
während der Tarifrunde ver.di beitraten, gelang es 
nicht, die Kräfteverhältnisse im Einzelhandel sub-
stanziell zugunsten der Gewerkschaft zu verschie-
ben. Die Verankerung der Gewerkschaft in der 
Fläche blieb überschaubar. Während in einzelnen 
Häusern und Filialen zum Teil sogar die Mehrheit 
der Beschäftigten organisiert ist und in anderen 
zumindest starke Minderheiten Gewerkschaftsmit-
glieder sind, ist ver.di in vielen Geschäften und Fi-
lialen kaum oder gar nicht vertreten. Insbesondere 
im Einzelhandel wird der gewerkschaftliche Orga-
nisationsaufbau durch die extreme Zersplitterung 
der Branche erschwert. Hinzu kommt das Konzer-
ne wie EDEKA und REWE tausende von Filialen in 
von Einzelhandelskaufleuten betriebene Kleinun-
ternehmen ausgegliedert haben, die in aller Regel 
weder tarifgebunden sind noch über Betriebsräte 
verfügen.

Die geringe Verankerung in der Fläche hatte 
2023 zum anderen zur Folge, dass die ver.di-Mit-
glieder sowohl im Einzel- wie im Großhandel zwar 
sehr viel häufiger die Arbeit niederlegten als ihre 
Kolleg*innen im öffentlichen Dienst oder bei der 
Post, die wiederkehrenden Streiks am Ende jedoch 
nur eine sehr kleine Minderheit der Einzelhandels-
filialen trafen. Die Wirksamkeit der Arbeitskampf-
maßnahmen blieb auf die Branche bezogen eng 
begrenzt.

Nach Schätzung des WSI entfielen 2023 fast 
30 Prozent aller „Ausfalltage“ in Deutschland auf 
den Einzel- und Großhandel. Was ausfiel war je-
doch zumeist vor allem die Arbeitszeit der Streiken-
den, nicht jedoch in gleichem Umfang der Umsatz 
der Unternehmen. Trotz ungewöhnlich vieler Ar-
beitsniederlegungen gelang es fast nie, den Verkauf 
wirklich zum Erliegen zu bringen – zur Not setzten 
sich auch einmal Vorgesetzte an die Kasse. Ent-
sprechend leicht fiel es nicht nur den Unternehmen, 
sondern auch der Öffentlichkeit den Arbeitskampf 
zu ignorieren. Es gibt in Deutschland zudem keine 
Tradition von Kund*innen, die Verkäufer*innen da-
durch zu unterstützen, dass in bestreikten Filialen 
nicht eingekauft wird. 

Den Unternehmen kommt entgegen, dass es 
seit Beginn der 2000er Jahre keine Allgemeinver-
bindlichkeit der Tarifverträge im Einzelhandel mehr 
gibt, was es ihnen erleichtert, sich der Tarifbindung 
zu entziehen. Im Jahr 2023 unterlagen gerade noch 
21 Prozent der Beschäftigten dem nun seit April 
2023 zur Neuverhandlung anstehenden Flächenta-
rifvertrag des Einzelhandels (IAB 2024). Auch jetzt 
droht der Handelsverband unverhohlen damit, dass 
sich viele der noch tarifgebundenen Unterneh-
men vorstellen könnten, ganz auf den Tarifvertrag 
zu verzichten. Ver.di fordert deshalb schon lange, 
dass die gesetzlichen Regelungen über die Allge-
meinverbindlichkeit von Tarifverträgen so geändert 
werden, dass diese auch gegen die Mehrheit der 
Unternehmen eingeführt werden kann, wenn es im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse ist.

Am Ende gelang es ver.di mit dem Pilotab-
schluss im Hamburger Einzelhandel, dem weitere 
Abschlüsse in den anderen Bundesländern folg-
ten, zumindest den Flächentarifvertrag zu erhalten. 
Das wichtigste Zugeständnis war allerdings eine 
mit 36 Monaten außergewöhnlich lange Laufzeit –
dreimal so lange wie ursprünglich gefordert. Das 
Ergebnis sieht eine Lohnerhöhung in drei Stufen 
vor: Rückwirkend zum 1. Oktober 2023 sollen die 
Monatslöhne um 5,3 Prozent steigen, zum 1. Mai 
2024 um weitere 4,7 Prozent und zum 1. Mai 2025 
pauschal um 40 Euro und weitere 1,8 Prozent. Ins-
gesamt bedeutet dies am Ende der Laufzeit eine 
Erhöhung von knapp 14 Prozent auf die Ecklohn-
gruppe. Zusätzlich wird eine Inflationsausgleich-
sprämie in Höhe von 1.000 Euro bei Vollzeit gezahlt, 
die zahlreichen Teilzeitbeschäftigten erhalten die 
Prämie anteilig im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit.

Die nächste Tarifrunde im Einzelhandel steht 
erst wieder 2026 an. Bis dahin hat ver.di Zeit, den 
Verlauf des Arbeitskampfs gründlich auszuwerten 
und zu überlegen, wie unter den gegebenen Um-
ständen die gewerkschaftliche Stärke gefestigt 
und ausgebaut werden kann. Im Großhandel gab 
es bis Redaktionsschluss dieser Bilanz (22. Mai 
2024) keinen Pilotabschluss – den Einzelhandelsab-
schluss wollte die Arbeitgeberseite bis dahin nicht 
übernehmen.
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3.8 Amazon 

Der seit 2013 andauernde Arbeitskampf bei Ama-
zon (Boewe/Schulten 2019) führte auch im Jahr 
2023 wieder zu einer Reihe von Arbeitsniederlegun-
gen, mit denen die Gewerkschaft ver.di unterstrich, 
dass sie an ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag 
festhält. Streikschwerpunkte waren wie schon in 
früheren Jahren die Schnäppchen- und Rabatt-Tage 
„Prime Day“ und der umsatzstärkste Tag des Jahres 
„Black Friday“. Am Prime Day 2023 Mitte Juli legten 
Beschäftigte in allen zehn Amazon-Verteilzentren 
die Arbeit nieder (ver.di 2023f). Auch beim zwei-
ten Prime Day im Oktober kam es in zahlreichen 
Amazon-Standorten zu Arbeitsniederlegungen (ver.
di 2023g). Am 24. November 2023, dem Black Fri-
day, rief ver.di die Beschäftigten in den fünf großen 
Amazon-Fulfillment-Centern in Koblenz, Leipzig, 
Rheinberg, Dortmund und Bad Hersfeld zu einem 
ganztägigen Streik auf (ver.di 2023h). Auch kurz 
vor Weihnachtenn gab es an einigen Standorten 
noch einmal einzelne Arbeitsniederlegungen.

Der Black Friday ist auch international mittel-
weile zu einem etablierten Protesttag bei Amazon 
geworden. Im Rahmen der von der internationa-
len Gewerkschaft UNI Global kordierten Kampag-
ne „Make Amazon Pay“ wurden 2023 bereits zum 
vierten Mal in mehr als 30 Ländern Proteste und 
Streiks bei Amazon durchgeführte. Allein in Euro-
pa streikten in Deutschland, Frankreich, Spanien, 
Großbritannien und Italien Tausende von Amazon-
Beschäftigten (UNI Global 2023).

Ver.di fordert Amazon seit langen auf, den Flä-
chentarifverträgen für den Einzelhandel beizutreten. 
Amazon ist zwar seit 2020 dem zuständigen Arbeit-
geberverband Handelsverband Deutschland (HDE) 
beigetreten, pflegt dort aber nur eine sogenannte 

„OT-Mitgliedschaft“ (OT ~ ohne Tarifvertrag), die 
den Online-Händler nicht an den Verbandstarifver-
trag des HDE bindet. Amazon lehnt Gewerkschaf-
ten und Tarifverträge nach wie vor aus prinzipiell-
ideologischen Gründen ab. 

Auch gegenüber den Betriebsräten, die mittler-
weile an fast allen Amazon-Standorten existieren, 
nimmt das Unternehmen oft eine feindliche Hal-
tung ein. In Niedersachsen wurde Anfang 2023 
sogar drei Amazon-Betriebsräten gekündigt, was 
nach ihrer eigenen Einschätzung und der Einschät-
zung von ver.di vor allem mit ihrem gewerkschaft-
lichen Engagement zusammenhängt. In anderen 
Fällen haben Betriebsräte mit befristeten Verträgen 
keine Verlängerung ihrer Verträge erhalten (La-
bourNet Germany 2023). Trotz immer anhaltender 
Mobilisierungen und Arbeitsniederlegungen rei-
chen die Machtressourcen der Gewerkschaften 
insgesamt nach wie vor nicht aus, um Amazon von 
seiner gewerkschafts- und betriebsratsfeindlichen 
Haltung abzubringen.

3.9 Arbeitskampf in der Eisen- und Stahlindustrie im Zeichen der Vier-Tage-Woche

In der Eisen- und Stahlindustrie war die Arbeitszeit 
das zentrale Thema. Die IG Metall forderte eine Ver-
kürzung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stun-
den bei vollem Lohnausgleich, möglichst verteilt 
auf vier Arbeitstage. Eine Forderung die auch au-
ßerhalb der Stahlindustrie in der Öffentlichkeit auf 
große Resonanz stieß.

Die Tarifverhandlungen für die nordwestdeut-
sche Stahlindustrie begannen Mitte November 
2023. Sie wurden unmittelbar von Warnstreiks be-
gleitet, an denen laut IG Metall bundesweit bis zum 
15. Dezember, dem Tag, an dem eine Tarifeinigung 
erzielt wurde, insgesamt über alle Streikaktionen 
kumuliert knapp 30.000 Streikende gezählt wurden, 
die meisten davon in NRW. Zwischen dem 11. und 
15. Dezember setzte die IG Metall in ausgewählten 
Betrieben das Mittel der 24-Stunden-Warnstreiks 
ein, worunter die Gewerkschaft ganztägige Warn-
streiks versteht, an denen sie in Abweichung ih-
rer sonstigen Praxis ihren streikenden Mitgliedern 
Streikgeld bezahlt. 

Am 16. Dezember einigten sich die Tarifparteien 
in NRW auf einen Kompromiss für die nordwest-
deutsche und am 18. Dezember für die ostdeutsche 
Stahlindustrie. Eine generelle Arbeitszeitverkür-
zung mit vollem Lohnausgleich gab es nicht. Im 
Ergebnis wurde ein neuer Tarifvertrag zur Beschäf-
tigungssicherung vereinbart, der sowohl Möglich-
keiten der kollektiven als auch der individuellen 
Arbeitszeitverkürzung enthält. Im Falle von Perso-
nalüberhängen kann nach Einigung der Betriebs-
parteien die Arbeitszeit von 35 auf bis zu 32 Stun-
den verringert werden, allerdings gibt es hierfür nur 
einen Teillohnausgleich. Wer dann 32 Stunden ar-
beitet, bekommt 33 Stunden (nicht 35) bezahlt.

Eine individuelle Möglichkeit die Arbeitszeit auf 
bis zu 33,6 Wochenstunden zu verkürzen, gibt es 
für Beschäftigte nur dann, wenn dem keine be-
trieblichen Belange entgegenstehen. Eine Ausnah-
me gibt es für ältere Beschäftigte in Schichtarbeit, 
für sie gilt dieser Vorbehalt nicht. Allerdings gibt es 
auch in diesem Fall nur einen Teillohnausgleich. 
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3.10 Kfz-Handwerk: Einigung nach Warnstreiks 

Im März und April 2023 fanden die Tarifverhandlun-
gen der IG Metall für die bundesweit 435.000 Be-
schäftigten in 36.570 Betrieben des Kfz-Handwerks 
statt. Die IG Metall hatte zur Vorbereitung des 
Beschlusses der Tarifkommission die Mitglieder 
befragt und nach eigenem Bekunden 5.000 Inter-
views in den Betrieben geführt. Laut IG Metall ga-
ben 90 Prozent der Befragten an, ihr Betrieb sei gut 
ausgelastet. Ebenso viele gaben an, die Preissteige-
rungen für Energie und Lebensmittel sei erheblich 
spürbar. Darüber hinaus sei die Arbeit belastender 
geworden (80 Prozent), bei einem vielfach wahrge-
nommenen Mangel an wertschätzendem Umgang 
(49 Prozent). Viele Betriebe verlören so Fachkräfte 
(69 Prozent) und viele der Befragten (60 Prozent) 
seien selbst bereit, den Betrieb oder sogar die Bran-
che bei einem guten Angebot zu wechseln. Vor die-
sem Hintergrund beschloss der IG Metall-Vorstand 
die Forderung nach einer Anhebung der Entgelte 
und Ausbildungsvergütungen um 8,5 Prozent, flan-
kiert von einer sozialen Komponente in Form einer 

Inflationsausgleichsprämie. Vor den entscheiden-
den Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen im April organisierte die 
IG Metall Anfang April Aktionswochen mit zahlrei-
chen Warnstreiks in Kfz-Werkstätten und Autohäu-
sern. Insgesamt beteiligten sich laut IG Metall bun-
desweit rund 23.000 Beschäftigte an den Warn-
streiks und Aktionen. Mitte April verkündete die IG 
Metall den Pilotabschluss in Baden-Württemberg, 
der anschließend in fast allen Tarifgebieten über-
nommen wurde (Hamburg, Bayern, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland und Ostdeutschland). Die Einigung sieht 
eine Entgeltsteigerung in zwei Schritten (fünf Pro-
zent im November 2023, 70 Euro für Auszubildende 
und 3,6 Prozent im Oktober 2024, 50 Euro für Aus-
zubildende) und bis Juli 2023 eine Inflationsaus-
gleichsprämie von 1.500 Euro netto (Auszubildende 
750 Euro) vor. Eine zweite Prämie von 1.000 Euro 
(Auszubildende 500 Euro) wird im ersten Quartal 
2024 gezahlt. 

3.11 Vestas: Durchsetzung eines Haustarifvertrages nach 123 Streik-Tagen 

Im Juli 2023 wurde für die 1.700 Beschäftigten 
der Vestas Deutschland GmbH erstmals ein Ta-
rifvertrag unterzeichnet. Über lange Zeit hinweg 
hatte sich das deutsche Tochterunternehmen des 
dänischen Windkraftanlagenhersteller Vestas ge-
weigert, überhaupt mit der IG Metall über einen 
Tarifvertrag zu verhandeln. Im November 2022 hat-
te die Gewerkschaft deshalb eine Urabstimmung 
unter ihren Mitgliedern durchgeführt, bei der sich 
88 Prozent dafür aussprachen, für die Durchset-
zung eines Tarifvertrags in einen unbefristeten 
Streik einzutreten. 

Seit dem 7. November 2022 hatten die 
Servicetechniker*innen von Vestas immer wie-
der Streikaktionen durchgeführt. Die Streikenden 
demonstrierten zudem unter anderem vor der 
Deutschlandzentrale in Hamburg, beim Windgip-
fel in Berlin und auch vor der Konzernzentrale im 
dänischen Aarhus. Die Auseinandersetzung er-
reichte so eine breite Öffentlichkeit und sogar den 
deutschen Bundestag. Die Belegschaft von Vestas 
wurde zu einer Bundestagsdebatte eingeladen, bei 
der mehrere Fraktionen ihre Unterstützung zum 
Ausdruck brachten.

Nach insgesamt 123 Tagen Streik lenkte das 
Unternehmen schließlich ein und schloss mit der 
IG Metall erstmals einen Haustarifvertrag ab, dem 
in einer erneuten Urabstimmung 92 Prozent der 
Gewerkschaftsmitglieder bei Vestas zustimmten 
(IG Metall 2023). Der Tarifvertrag sieht u. a. die 
Einführung eines neuen Entgeltsystems, eine In-
flationsausgleichsprämie von 2.750 Euro, eine 
Entgelterhöhung von 5,4 Prozent sowie eine Rege-
lung zur Altersteilzeit vor. Ab 2025 sollen dann die 
Entgeltsteigerungen des Branchentarifvertrages 
für die Metall- und Elektroindustrie übernommen 
werden. Der Konflikt bei Vestas steht insgesamt 
für einen klassischen „Häuserkampf“ zur Durch-
setzung der Tarifbindung. Er markierte zudem den 
bis dato längsten Streik in der Geschichte der IG 
Metall. Diese aus Sicht der Streikenden durchaus 
problematische Dauer des Arbeitskampfs steht 
beispielhaft für die Hartnäckigkeit mit der einzelne 
Unternehmen sich dagegen wehren, überhaupt Ta-
rifverträge abzuschließen. Der „Rekord“ in Bezug 
auf die Streikdauer im Organisationsbereich der IG 
Metall wurde allerdings schon bald darauf in Ost-
deutschland erheblich übertroffen. Diesmal für die 
Streikenden ohne positives Ende.
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Am 9. November 2023 startete bei der tariflosen 
Schrott- und Recyclingfirma SRW metalfloat GmbH 
in Espenhain bei Leipzig ein Erzwingungsstreik, 
dessen Dauer, wie sich herausstellen sollte, die 
des Streiks bei Vestas noch um Längen übertreffen 
sollte. Ziel der IG Metall war auch hier, einen tarif-
losen Zustand zu beenden und erstmals einen Tarif-
vertrag durchzusetzen. SRW metalfloat mit seinen 
etwa 180 Beschäftigten ist eine hundertprozentige 
Tochter der Scholz Holding GmbH aus Baden-Würt-
temberg, die seit 2016 der Chiho Environmental 
Group Limited gehört. Chiho, ein multinationaler 
Konzern mit Sitz in Honkong und auf den Cayman-
Inseln registriert, ist mit weltweit 200 Standorten 
und insgesamt 225.000 Beschäftigten einer der 
größten Schrottrecyclingkonzerne Chinas.

Im Frühjahr 2023 forderte die IG Metall das Un-
ternehmen in Espenhain zu Tarifverhandlungen auf 
und übergab einen Forderungskatalog, zu dem u. a. 
die Steigerung aller Entgelte um acht Prozent, eine 
Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf 
je 1.500 Euro und eine Reduzierung der Wochen-
arbeitszeit von derzeit 40 auf 38 Stunden gehörte. 
Laut IG Metall liegt die Bezahlung in dem Betrieb 
rund 600 Euro niedriger als in vergleichbaren Be-
trieben. Nach anfänglichen Gesprächen, in denen 
sich die Parteien in Bezug auf Bezahlung und Wo-
chenarbeitszeit angenähert hatten, wurde ab Au-
gust 2023 jedoch die Frage des Abschlusses eines 
Tarifvertrags zum eigentlichen Streitpunkt (Rudolph 
2024). Die Firma weigerte sich prinzipiell, einen 
Tarifvertrag abzuschließen und darüber mit der IG 
Metall zu verhandeln. Nach insgesamt fünf Warn-
streiks führte die IG Metall schließlich im Novem-
ber 2023 eine Urabstimmung durch, bei der sich 
89,3 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder bei SRW 
für einen unbegrenzten Streik aussprachen (IG Me-
tall Leipzig 2023).

In den insgesamt 180 Streiktagen erhielten die 
Beschäftigten umfangreiche Unterstützung aus 
dem politischen und gewerkschaftlichen Bereich. 
Prominente Politiker*innen aus verschiedenen Par-
teien besuchten die Streikenden genauso wie die 
DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi und die erste Vor-
sitzende der IG Metall Christiane Benner. Im April 
2024 richteten sich 79 Bundestagsabgeordnete 
an den deutschen Mutterkonzern Scholz Holding 
mit der Forderung, einen Tarifvertrag nach bran-
chenüblichen Standards abzuschließen und damit 
ein Ende des Streiks herbeizuführen. Eine kleine 
Delegation der Beschäftigten besuchte zudem die 
chinesische Botschaft in Berlin, um dort auf die 
Missstände bei SRW metalfloat aufmerksam zu 
machen. All dies blieb jedoch erfolglos und erste 
Streikende begannen sich nach anderer Beschäf-
tigung umzusehen. Zudem konnte die Firma ihren 
Betrieb teilweise aufrechterhalten, da mit zuneh-

mender Dauer des Streiks etwa die Hälfte der Be-
schäftigten weiterarbeitete.

Am 6. Mai 2024 beschloss die Streikleitung der 
IG Metall schließlich, den Streik vorübergehend zu 
unterbrechen, um, wie es hieß, „ein konstruktives 
Signal an den chinesischen Geschäftsführer des 
Mutterkonzerns“ zu senden und so vielleicht doch 
noch die Aufnahme von Tarifverhandlungen zu 
erreichen. Die Unternehmensleitung blieb jedoch 
nicht nur kompromisslos, sondern verschärfte ih-
rerseits den Konflikt noch, indem sie erklärte, alle 
Beschäftigten, die sich Anfang Mai noch im Streik 
befanden, vorerst bis zum 31. Mai 2024 auszusper-
ren und diesen ein Hausverbot für das gesamte Be-
triebsgelände zu erteilen (IG Metall Leipzig 2024a). 
Das Unternehmen wies zudem alle politischen 
Solidaritätsbekundungen für die Beschäftigten als 
„unzulässige politische Einmischung“ zurück (Süd-
deutsche 2024).

Das aggressive Vorgehen signalisierte, dass 
SRW entschlossen war, den Konflikt zu Lasten der 
Beschäftigten auszusitzen. Während die Streik-
kasse der IG Metall eine Fortführung des Arbeits-
kampfs zweifellos noch lange erlaubt hätte, stellte 
sich den verbliebenen Streikenden gleichwohl die 
Frage, welche Perspektive der ja trotz Streikgeld-
zahlungen auch mit finanziellen Opfern verbundene 
Streik noch hatte. In einer weiteren Urabstimmung 
entschieden sich die IG Metall-Mitglieder bei SRW 
schließlich den Arbeitskampf am 13. Mai ergebnis-
los zu beenden (IG Metall Leipzig 2024b). Viele der 
vormals Streikenden wollten nach diesen Ereignis-
sen nicht mehr in der Firma arbeiten und wurden 
mit Hilfe der IG Metall in andere, tarifgebundene 
Betriebe vermittelt.

Die Niederlage der Streikenden und ihrer Ge-
werkschaft zeigt einmal mehr, dass der Abschluss 
von Tarifverträgen in Deutschland alles andere als 
selbstverständlich ist. Wenn Unternehmen aus 
der Frage des Abschlusses von Tarifverträgen eine 
Grundsatzfrage machen – Amazon ist hierfür das 
bekannteste Beispiel – dann wird es für die Ge-
werkschaften generell schwierig. Dass auf eine Un-
terbrechung des Arbeitskampfs mit Aussperrung 
reagiert wird, ist allerdings bisher ausgesprochen 
selten. Dass es bei SRW nicht leicht werden würde, 
war den Streikenden und der IG Metall zu Beginn 
des Arbeitskampfs klar, mit dieser Aggressivität 
hatten sie jedoch nicht gerechnet. Es bleibt abzu-
warten, ob das Beispiel SRW auf andere bis dato 
tariflose Firmen abfärbt und Schule macht. Die 
Auseinandersetzung um die Ausweitung der Tarif-
bindung wird jedenfalls mit großer Sicherheit auch 
in Sachsen weitergehen. 

3.12 Schrott- und Recyclingfirma SRW metalfloat – Erfolgloser Abbruch des längsten Streiks  
in der Geschichte der IG Metall nach 180 Tagen
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In der Süßwarenindustrie wurden 2023 erstmals 
alle regionalen Entgelttarifverträge nicht auf der 
Ebene der einzelnen Bundesländer, sondern zent-
ral für alle Tarifregionen verhandelt. Dies gab der 
Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) 
erstmalig auch die Möglichkeit einer zentral und 
bundesweit angelegten Tarifkampagne. Für die 
rund 60.000 Beschäftigten der Branche forderte die 
Gewerkschaft eine Festgelderhöhung von 500 Euro 
pro Monat in den unteren und 400 Euro in den 
oberen Entgeltgruppen sowie 200 Euro für Auszu-
bildende. Die Umsetzung dieser Forderung hätte 
einem Lohnzuwachs von 22 bis 27 Prozent bei den 
Einstiegslöhnen und von rund 15 Prozent bei den 
Ecklöhnen entsprochen (Adjan/Specht 2024).

Nach zwei Ergebnislosen Verhandlungsrun-
den organisierte die NGG Anfang Juni 2023 eine 
erste Warnstreikwelle, an der sich über 3.000 Be-
schäftigte aus 25 Betrieben beteiligten. Daraufhin 
versuchten die Arbeitgeber per Gericht, weitere 
Streiks zu unterbinden. Tatsächlich untersagte das 
Arbeitsgericht Hamburg zunächst in drei regiona-
len Tarifgebieten der deutschen Süßwarenindustrie 
(Ost, Rheinland-Pfalz/Saarland und Baden-Würt-

temberg) Streiks, da in den betroffenen Regionen 
die tarifvertraglichen Kündigungsfristen noch nicht 
abgelaufen waren. 

In den nicht vom Streikverbot betroffenen Tarif-
gebieten nahm daraufhin jedoch die Bereitschaft 
für Arbeitskampfmaßnahmen noch einmal deutlich 
zu, sodass in bundesweit mehr als 60 Betrieben 
Warnstreiks durchgeführt werden konnten, die zu 
guter Letzt Ende Juni 2023 ein Tarifergebnis erziel-
ten. Darin wurde vereinbart, die Löhne in den un-
teren Entgeltgruppen um 350 Euro pro Monat, in 
den oberen um 300 Euro und bei den Auszubilden-
den um 175 Euro zu erhöhen. Der Tarifvertrag wur-
de zudem mit einer relativ kurzen Laufzeit von nur 
14 Monaten abgeschlossen, sodass bereits 2024 
wieder neue Tarifverhandlungen anstehen. Insge-
samt wurde die offensive Tarifauseinandersetzung 
in der Süßwarenindustrie von einer sehr hohen 
Streikbereitschaft der Beschäftigten getragen. Im 
Laufe der Auseinandersetzung konnte die NGG mit 
etwa 2.500 neuen Gewerkschaftsmitgliedern auch 
einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen 
(ebenda).

3.13 Süßwarenindustrie: Erstmals national koordinierte Tarifverhandlungen und Warnstreiks

3.14 Tarifkonflikte in der Fleischindustrie: die Konzerntarifverhandlungen  
bei Vion und Westfleisch

Die Fleischindustrie ist durch eine extrem fragmen-
tierte Tariflandschaft gekennzeichnet (Erol/Schulten 
2021). Im Kern gibt es etwa 60 Haustarifverträge 
mit einzelnen Fleischunternehmen, während gro-
ße Teile der Branche nicht tarifgebunden sind. Bis 
vor einigen Jahren galten Tarifverträge zudem nur 
für die Kernbelegschaften, während das Gros der 
Werkvertragsbeschäftigten bei tariflosen Subun-
ternehmen angestellt war. Mit der Verabschiedung 
des Arbeitsschutzkontrollgesetzes 2020 und dem 
damit einhergehenden Verbot von Werkverträgen, 
haben sich die Rahmenbedingungen dahingehend 
verbessert, dass in tarifgebundenen Unternehmen 
nun alle Beschäftigten diesem Tarifvertrag unter-
liegen. Außerdem konnte erstmals ein branchen-
weiter Mindestlohn für die gesamter Fleischwirt-
schaft vereinbart werden. Die Verhandlungen über 
bestimmte Manteltarifvertragsbestimmungen für 
die Branchen sind hingegen bislang ohne Ergebnis 
geblieben.

Zu den Tarifverträgen mit der größten Reichwei-
te gehören die Konzerntarifverträge von Vion und 
Westfleisch, die nach dem nach wie vor tariflosen 
Branchenprimus Tönnies die größten Fleischkon-
zerne in Deutschland sind. In der Tarifrunde 2023 
hat die zuständige Gewerkschaft NGG erstmals 

den Versuch unternommen, beide Haustarifver-
handlungen zu koordinieren, indem zeitlich parallel 
verhandelt wurde und für die insgesamt 14.000 Be-
schäftigten beider Konzerne die gleiche Forderung 
nach einer Entgelterhöhung von 15 Prozent und 
mindestens 400 Euro pro Monat formuliert wurde 
(NGG 2023).

Nachdem im Juni und Juli 2023 drei Verhand-
lungsrunden ergebnislos verlaufen waren, hat die 
NGG Ende August 2023 schließlich die Beschäftig-
ten in sieben von insgesamt elf Vion-Standorten 
zu vier- bis achtstündigen Warnstreiks aufgeru-
fen. Zunächst wurden die Beschäftigten der bay-
erischen Standorte Landshut und Vilshofen sowie 
der Schlachthof im brandenburgischen Perleberg 
bestreikt. Danach kam es zu Streiks in den Vion-
Rinderschlachthöfen in Waldkraiburg und Buch-
loe sowie in dem Kombibetrieb in Crailsheim und 
dem Zerlegebetrieb in Hilden. An den Schlachthö-
fen konnte dabei die Schlachtung teilweise für ei-
nen kompletten Tag ausgesetzt werden. Getragen 
wurden die Streiks vor allem von migrantischen 
Beschäftigten, die in den Schlachthöfen und Zer-
legebetrieben die große Mehrheit der Beschäftig-
ten bilden. Für die Gewerkschaft NGG boten die 
Arbeitskämpfe eine gute Gelegenheit, neue Mit-

https://www.agrarheute.com/tag/schlachthof
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glieder zu gewinnen. Nachdem die Gewerkschaft 
bereits weitere Streiks angedroht hatte, einigten 
sich NGG und Vion schließlich Anfang September 
2023 auf einen neuen Tarifvertrag, der über einen 
Zeitraum von anderthalb Jahren in drei Stufen eine 
Entgelterhöhung von bis zu 13,5 Prozent vorsieht.

Die Tarifverhandlungen bei Westfleisch erfolgten 
im Windschatten von Vion. Ohne selbst Arbeits-
kämpfe durchführen zu müssen, konnte die Ge-
werkschaft bei Westfleisch die Arbeitsniederlegun-
gen bei Vion als Drohkulisse nutzen. Nach dem Ta-

rifabschluss bei Vion gelang es ihr recht bald auch 
einen neuen Tarifvertrag für Westfleisch zu verein-
baren, der ebenfalls eine dreistufige Erhöhung der 
Entgelte um knapp zwölf Prozent und zusätzlich 
noch eine Inflationsausgleichsprämie von 500 Euro 
vorsieht. Mit den beiden Konzerntarifverträgen von 
Vion und Westfleisch verfügt die NGG insgesamt 
über eine entwickelte Tarifvertragsstruktur, die aus 
Sicht der Gewerkschaft der Nukleus für den Neu-
aufbau eines branchenweiten Tarifvertragssystems 
für die Fleischindustrie werden könnte. 

3.15 Schul- und Kita-Caterer VielfaltMenü: neuer Tarifabschluss nach zwölf Streiktagen

Eine der härtesten Tarifauseinandersetzungen der 
NGG in Ostdeutschland fand in den letzten Mona-
ten des Jahres 2023 bei dem Schul- und Kita-Cate-
rer VielfaltMenü statt, der mit etwa 1.000 Beschäf-
tigten das größte Catering-Unternehmen für Schu-
len und Kitas in Ostdeutschland ist. Erst Ende 2022 
war es der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gast-
stätten (NGG) gelungen, nach einem langjährigen 
tariflosen Zustand bei VielfaltMenü einen Hausta-
rifvertrag durchzusetzen (NGG Landesbezirk Ost 
2023). Die Tarifbindung ist in der Catering-Branche 
aufgrund des Fehlens von Branchentarifverträgen 
insgesamt sehr gering. Lediglich in einigen weni-
gen (zumeist großen) Catering-Unternehmen exis-
tieren vereinzelt Haustarifverträge. 

Bei VielfaltMenü begannen im Herbst 2023 die 
Verhandlungen für einen neuen Entgelttarifvertrag. 
Das Ziel der NGG bestand darin, die Tariflöhne 
stärker vom gesetzlichen Mindestlohn abzuheben. 
Die Gewerkschaft forderte deshalb eine Anhe-
bung der untersten Entgeltgruppe auf 13,00 Euro 
pro Stunde und des Einstiegslohns für Fachkräfte 
auf 15,50 Euro. Nachdem die Tarifverhandlungen 
bis Ende Oktober 2023 zu keinem Ergebnis führ-
ten, organisierte die NGG bis zum Jahresende 
an verschiedenen Standorten von VielfaltMenü 
Arbeitsniederlegungen. 

Ein Schwerpunkt des Arbeitskampfes war dabei 
der Standort in Dresden Kesseldorf, wo die NGG 
mit einem Organisationsgrad von etwa 40 Prozent 
besonders stark vertreten ist (Brückner 2023). Ins-
gesamt werden von dem Standort Kesseldorf etwa 
140 Schulen und Kitas im Raum Dresden beliefert: 
Die NGG kooperierte während der Arbeitskampf-
maßnahmen eng mit dem Kreiselternrat in Dresden 
und kündigte die Warnstrikes rechtzeitig an, so-
dass in der Regel eine Notfallverpflegung gewähr-
leistet werden konnte. Unterstützung erhielten die 
Beschäftigten von VielfaltMenü auch von in der Ge-
werkschaft Erziehung Wissenschaft (GEW) organi-
sierten Lehrer*innen, die zeitgleich im Rahmen der 
Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder zu 
Warnstreiks aufgerufen hatten (s. o.).

Nach wochenlangen Konflikten mit insgesamt 
zwölf Streiktagen ist es den Tarifvertragsparteien 
Anfang Januar 2024 schließlich gelungen, einen Ta-
rifkompromiss zu finden, der in drei Stufen bis zum 
1. Januar 2025 eine deutliche Erhöhung der Ent-
gelte vorsieht (NGG Landesbezirk Ost 2024). Dem-
nach erhöht sich für Küchenhilfen und Spülkräfte 
der Stundenlohn von 12,50 Euro auf 13,31 Euro, für 
qualifizierte Köch*innen steigt der Stundenlohn 
von bisher 13,50 Euro auf 15,30 Euro.
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Die AppliChem GmbH ist ein kleines hochspezia-
lisiertes Unternehmen zur Herstellung und zum 
Vertrieb von besonderen Chemikalien und Bioche-
mikalien für Labor und Produktion, das an seinem 
Hauptstandort in Darmstadt etwa 70 Beschäftig-
te hat. AppliChem ist Teil des US-amerikanischen 
ITW-Konzerns, einem der weltweit führenden Her-
steller von spezialisierten Industrieanlagen, Ver-
brauchsmaterialien und entsprechenden Dienst-
leistungen. Die 2023 begonnene Auseinanderset-
zung zwischen AppliChem und der IG BCE steht 
stellvertretend für die zahlreichen Häuserkämpfe, 
bei denen es darum geht, bislang nicht tarifgebun-
dene Unternehmen zum Abschluss eines Tarifver-
trages zu bewegen. 

Im Frühjahr 2023 hatte die IG BCE AppliChem 
zu Verhandlungen aufgefordert, um sich dem Flä-
chentarifvertrag für die Chemische Industrie anzu-
schließen. Nachdem das Unternehmen keinerlei 
Bereitschaft zur Unterzeichnung eines Tarifvertra-
ges zeigte, organisierte die IG BCE Ende Juni 2023 
einen ersten Warnstreik, bei dem für vier Stunden 
die komplette Produktion lahmgelegt wurde. Da 
auch der erste Warnstreik zu keinerlei Bewegung 
bei dem Unternehmen führte, rief die IG BCE die 
Beschäftigten von AppliChem nochmals zu einem 
nun zweitägigen Warnstreik auf, dem etwa 40 der 
70 Beschäftigten am Standort Darmstadt gefolgt 
sind (IG BCE Landesbezirk Hessen-Thüringen 2023). 

Schließlich verständigten sich die Gewerkschaft 
und die Unternehmensleitung darauf, im Rahmen 
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe bis Juni 2024 
das betriebliche Eingruppierungssystem so abzu-
stimmen, das der Entgelttarifvertrag der Chemi-
schen Industrie angewendet werden kann. Darüber 
sollen alle weiteren Tarifverträge der Chemischen 
Industrie überprüft und ein Überführungstarifver-
trag zur Übernahme der Branchentarifverträge ver-
einbart werden. In der Zwischenzeit erhalten die 
Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 
750 Euro im März und nochmal 750 Euro im Juni 
2024.

3.16 AppliChem – Streiks zur Durchsetzung eines Tarifvertrages
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Immer dann, wenn in Deutschland Arbeitsnieder-
legungen Wirkung zeigen, erfolgen von Seiten der 
Arbeitgeber und bestimmter politischer Kreise Rufe 
nach Einschränkungen des Streikrechts. So war es 
bereits in der alten Bundesrepublik vor dem Hinter-
grund großer Streikwellen in der Industrie und es 
setzte sich fort, als sich das Arbeitskampfgesche-
hen ab Mitte der 2000er auf den Dienstleistungsbe-
reich verlagerte (Kocher 2024). 

2023 wurden die Forderungen nach Einschrän-
kungen des Streikrechtes vor allem angesichts der 
verschiedenen Streikwellen im Verkehrssektor bei 
der Bahn, dem öffentlichen Nahverkehr und den 
Flughäfen wieder auf die Tagesordnung gesetzt. 
Die Streiks im Verkehrssektor zeichnen sich nicht 
nur dadurch aus, dass viele Menschen unmittelbar 
in ihrem Alltag davon betroffen sind, sondern auch 
dadurch, dass diese für viele Wirtschaftsbereiche 
negative ökonomische Folgen haben können. 

Besonders lautstark hatte sich vor allem die Mit-
telstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU/
CSU für eine generelle Einschränkung von Streiks 
und Warnstreiks im Bereich der sogenannten kri-
tischen Infrastruktur ausgesprochen (MIT 2023a). 
Streiks sollen in diesen Bereich generell nur nach 
verbindlichen abgeschlossenen Schlichtungsver-
fahren und nach einer Urabstimmung mit einem 
Quorum von mindestens 50 Prozent aller Beschäf-
tigten (d. h. nicht nur der Gewerkschaftsmitglieder) 
durchgeführt werden dürfen. Hinzu sollen eine 
mindestens viertägigen Ankündigungsfrist sowie 
umfangreiche Notdienstvereinbarungen kommen. 
Darüber hinaus forderte die Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion noch eine generelles Streikverbot an 
gesetzlichen Feiertagen, da diese „vor dem Hinter-
grund der Bedeutung dieser Tage für unser Land 
unverhältnismäßig [sind], wenn diese Streiks pri-
mär zu Belastungen bei unbeteiligten Dritten füh-
ren“ (MIT 2023b).  4

 4 Auf dem jüngsten Parteitag der CDU Anfang Mai 2024 
in Berlin hat MIT ihre Forderungen nach einer Einschrän-
kung des Streikrechts in Form eines Antrages einge-
bracht. Dieser wurde an den Generalsekretär der CDU 
Deutschlands „für den Regierungsprogrammprozess“ 
überwiesen. Dabei bleibt die Forderung innerhalb der 
CDU umstritten, Insbesondere die CDA als Vertreterin des 
Arbeitnehmer*innenflügels hat sich eindeutig gegen eine 
Einschränkung des Streikrechts ausgesprochen.

Nachdem die Debatte in der Breite im Frühjahr 
2023 bald wieder abebbte, erlebten die Vorschlä-
ge nach Streikrechtsbegrenzungen angesichts der 
Streiks der GDL Anfang 2024 eine Neuauflage.

Vor allem die FDP meldete sich in der Debatte 
mit ihrem Generalsekretär Bijan Djir-Sarai zu Wort, 
der sich öffentlich darum sorgte, „dass die Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt bleibt und eine maßlose 
Streikgier, wie wir sie erlebt haben, in Zukunft un-
terbunden wird“ (zit. n. taz 2024). Deshalb forderte 
Djir-Sarai „umfassende Reformen beim Streikrecht 
im Bereich der kritischen Infrastruktur“ und zähl-
te dazu „Instrumente wie verpflichtende Schlich-
tungen, klare Streikfristen und die Möglichkeit, 
Verhandlungsführer auszutauschen.“ Schließlich 
plädierte er dafür, auch „über eine generelle Ein-
schränkung des Streikrechts in sensiblen Berei-
chen [zu] sprechen“ (ebenda).  5

Unterstützung fanden die Forderungen neben 
der Union vor allem von Seiten der Bundesverei-
nigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BdA), 
die sich bereits seit längerem für verbindliche 
Schlichtungsregelungen und weitere Einschrän-
kungen des Streikrechts insbesondere in der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge aussprechen und dies 
in einem eigenen „Streikgesetz“ festschreiben 
wollen. In der Tat sind die aktuell erneut aufgekom-
menen Forderungen nach Einschränkungen des 
Streikrechts keineswegs neu, sondern haben be-
reits eine langjährige Geschichte. Vieles findet sich 
z. B. in dem Anfang der 2010er Jahre von konser-
vativen Arbeitsrechtsprofessoren vorgelegten Vor-
schlag „zur gesetzlichen Regelung von Streik und 
Aussperrung in Unternehmen der Daseinsvorsorge“ 
(Franzen et al. 2012, dazu kritisch: Berg 2013).

Die Forderung nach Einschränkung des Streik-
rechtes in der kritischen Infrastruktur bezieht sich 
dabei keineswegs nur auf einen kleinen, klar be-
grenzten Bereich. Je nach konkreter Definition und 
genauer Abgrenzung arbeiten zwischen 40 und 
50 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland in 
der kritischen Infrastruktur. Schon die quantitative 
Dimension macht deutlich, dass es hierbei um ei-
nen massiven Eingriff ins Streikrecht geht, der dar-
auf abzielt, die Verhandlungsposition der Beschäf-
tigten erheblich zu schwächen (Schulten 2024). 

 5 Anfang Juni 2024 wurde ein internes Positionspapier 
der AG Arbeit und Soziales der FDP-Bundestagsfraktion 

„Für eine Regulierung des Streikrechts in der kritischen 
Infrastruktur“ geleakt, das neben den bereits öffentlich 
bekannten Positionen eine zeitliche Begrenzung von 
Warnstreiks auf vier Stunden vorsieht: https://table.
media/wp-content/uploads/2024/06/03160109/Positions-
papier_Fuer-eine-Regulierung-des-Streikrechts-in-der-
kritischen-Infrastruktur.pdf

4 FORDERUNGEN NACH EINSCHRÄNKUNG DES STREIKRECHTS  
IN DEUTSCHLAND

https://table.media/wp-content/uploads/2024/06/03160109/Positionspapier_Fuer-eine-Regulierung-des-Streikrechts-in-der-kritischen-Infrastruktur.pdf
https://table.media/wp-content/uploads/2024/06/03160109/Positionspapier_Fuer-eine-Regulierung-des-Streikrechts-in-der-kritischen-Infrastruktur.pdf
https://table.media/wp-content/uploads/2024/06/03160109/Positionspapier_Fuer-eine-Regulierung-des-Streikrechts-in-der-kritischen-Infrastruktur.pdf
https://table.media/wp-content/uploads/2024/06/03160109/Positionspapier_Fuer-eine-Regulierung-des-Streikrechts-in-der-kritischen-Infrastruktur.pdf
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Ein solch massiver Eingriff in das Streikrecht 
verstößt nicht nur gegen die im Grundgesetz ge-
schützte Koalitionsfreiheit, aus der das Streikrecht 
abgeleitete ist, er kollidiert auch mit den Beson-
derheiten des deutschen Streikrechtes, das im 
Wesentlichen Richterrecht ist und in seiner grund-
sätzlichen Ausgestaltung auf den Entscheidungen 
des Bundesarbeitsgerichtes und des Bundesverfas-
sungsgerichtes beruht. Die wichtigsten Grundsätze 
des deutschen Streikrechts wurden dabei bereits 
Mitte der 1950er Jahre festgeklopft. Arbeitskämpfe 
dürfen demnach nur für tariflich regelbare Ziele ge-
führt werden. Da nur Gewerkschaften Tarifverträge 
schließen dürfen, sind auch nur sie rechtlich legiti-
miert, zu Arbeitsniederlegungen aufzurufen.  6 Soli-
daritätsstreiks oder gar politische Streiks, wie sie 
in vielen anderen europäischen Ländern möglich 
sind, sind demnach in Deutschland weitgehend 
ausgeschlossen.

Im Hinblick auf die Durchführung von Streiks 
weisen hingegen einige europäische Länder – ge-
rade im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge 
– mitunter stärkere Beschränkungen als in Deutsch-
land auf. Dies gilt insbesondere für Großbritanni-
en, wo 2023 das Streikrecht nochmals verschärft 
wurde (Dribbusch 2023c). Die Forderung nach ei-
ner Einschränkung des Streikrechtes im Bereich 
der kritischen Infrastruktur nimmt sich genau diese 
Länder zum Vorbild und will diese Einschränkun-
gen durch eine Kodifizierung des Streikrechtes, d. h. 
durch die Einführung eines expliziten Streikgeset-
zes umsetzen. Das Grundgesetz setzt einer solchen 
generelle Einschränkung jedoch enge Grenzen (Ko-
cher 2024). 

 6 In diesen beiden zentralen Punkten entsprach die 
Rechtsprechung Vorstellungen, die 1948 aus Anlass der 
Beratungen zum Grundgesetz auch von Hans Böckler, 
dem späteren DGB-Vorsitzenden, vertreten wurden (vgl. 
Dribbusch 2023b, 35). Die DGB-Gewerkschaften haben 
demnach das umfassende Regelwerk, in das die Gerichte 
den Streik packten, im Großen und Ganzen akzeptiert.

Es ist demgegenüber gerade eine Stärke des auf 
Richterrecht beruhenden deutschen Streikrechts, 
dass die Möglichkeit einer Einschränkung von 
Streiks im Hinblick auf ihre Verhältnismäßigkeit 
immer nur anhand konkreter Bedingungen beur-
teilt werden kann. Für die Streikrechtsexpertin Eva 
Kocher (2024) ist eine gesetzliche Regelung des 
Streikrechts deshalb weder wünschbar noch recht-
lich geboten: „Verfassungsrechtlich zulässig wären 
keine allgemeinen Einschränkungen, sondern nur 
Beschränkungen in gewissen Bereichen und durch 
konkrete Verfahrensanforderungen. Deren recht-
liche Zulässigkeit muss aber an den Verhältnissen 
des jeweiligen Konflikts im konkreten Fall bestimmt 
werden, und dies bleibt am Ende Aufgabe der 
Rechtsprechung“ (ebd.).

Auch die Gewerkschaften haben kein Interesse 
an einem gesetzlich geregelten Streikrecht. Sie be-
fürchten vielmehr, dass mit einem Arbeitskampf-
gesetz ein neues Feld für populistische „Reformen“ 
eröffnen würde, die die Handlungsspielräume 
der Gewerkschaften weiter begrenzen würden. 
Schließlich hat die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi 
erklärt, dass die Gewerkschaften gegenüber den 
aktuellen Forderungen nach Einschränkungen des 
Streikrechtes „keinen Millimeter nachgeben [wer-
den].“ Sie werden vielmehr als „Beschneidung der 
Tarifautonomie“ und „absolute Kampfansage“ an 
die Gewerkschaften angesehen (Fahimi 2024). 
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5.1 Deutschland im internationalen Mittelfeld

In der internationalen Arbeitskampfstatistik, bei 
der das relative Arbeitskampfvolumen gemes-
sen in arbeitskampfbedingten Ausfalltagen pro 
1.000 Beschäftigte miteinander verglichen wird, 
liegt Deutschland unverändert im unteren Mittel-
feld (Abbildung 5). Nach Schätzung des WSI fielen 
hierzulande in den zehn Jahren zwischen 2013 und 
2022, dem jüngsten Jahr, für das ausreichend in-
ternationale Vergleichsdaten vorliegen, aufgrund 
von Arbeitskampfmaßnahmen im Jahresdurch-
schnitt rechnerisch pro 1.000 Beschäftigte rund 
18 Arbeitstage aus.

Wie in den Jahren zuvor fällt auf, dass das rela-
tive Arbeitskampfvolumen über die Länder hinweg 
sehr stark streut. Den größten Sprung gegenüber 
dem Vorjahr machte Finnland, dass jetzt nach 
Belgien und Frankreich und vor Kanada auf dem 
dritten Platz liegt. Die Ursache sind umfangreiche 
Arbeitskämpfe im Jahr 2022, die nun in die Durch-
schnittsberechnung einflossen. 

Die Spitzenposition hat wie im Vorjahr Belgi-
en inne, wo von 2013 bis 2022 im Jahresdurch-
schnitt 103 Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte zu 
verzeichnen waren, gefolgt von Frankreich, das im 
selben Zeitraum durchschnittlich 92 Ausfalltage 
aufwies. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass die Daten für Frankreich nur den Privatsektor 
einschließlich der staatlichen Unternehmen, nicht 
aber die öffentliche Verwaltung umfassen.

Nach dem Spitzenquartett folgt ein oberes Mit-
telfeld, dass von Dänemark, Spanien sowie Nor-
wegen gebildet wird. Es folgen Großbritannien 
(wo 2020 und 2021 die amtliche Statistik keine 
Daten erhob), die Niederlande und knapp dahinter 
Deutschland. Polen, Irland, Portugal und die USA 
bilden das untere Mittelfeld. Die Schweiz, Öster-
reich und Schweden sowie die Slowakei, bei der 
das relative Arbeitskampfvolumen praktisch bei 
null liegt, bilden das Ende unserer Übersicht. Anzu-
merken ist, dass aufgrund fehlender Daten für 2013, 
2015 und 2020 auf Angaben zu Ungarn verzichtet 
wurde. In den sieben Jahren, für die die Zahlen 
vorliegen, fielen im Schnitt sechs Arbeitstage pro 
1.000 Beschäftigte aus.

 

5 STREIKS IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

Abbildung 5

Arbeitskampfbedingt ausgefallene Arbeitstage im internatio-
nalen Vergleich
Angaben pro 1.000 Beschäftigte, jährlicher Durchschnitt 
2013–2022

Anmerkung 
* Frankreich: Nur Privatsektor 
** Spanien: ohne Generalstreiks 
*** UK: ohne 2020, 2021 
**** Portugal: ohne öffentliche Verwaltung 

Quelle: Ausfalltage: WSI, nationale Statistiken;  
Beschäftigung: Eurostat, OECD (USA, Kanada); eigene Berechnung
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Internationale Vergleiche des Streikgeschehens 
sind immer mit großer Vorsicht zu betrachten, da 
die nationalen Erfassungsmethoden beträchtlich 
divergieren (Dribbusch/Vandaele 2016). Italien und 
Griechenland fehlen, da hier bereits seit längerem 
keine Streikstatistik mehr geführt wird, dies gilt 
seit einigen Jahre auch für Malta. In den baltischen 
Staaten ist die Erfassung extrem lückenhaft. Für 
Ungarn fehlen aus Gründen der statistischen An-
onymisierung für mehrere Jahre detaillierte Daten 
zur Anzahl der Ausfalltage. Die hier verwendeten 
amtlichen Daten aus Frankreich basieren auf einer 
Unternehmensstichprobe und beziehen sich allein 
auf die Privatwirtschaft, einschließlich der öffent-
lichen Unternehmen in den Bereichen Telekom-
munikation, Transport und Energieversorgung. In 
Frankreich werden auch Streiks gegen sozialpoliti-
sche Beschlüsse der Regierung, die anders als in 
Deutschland rechtlich zulässig sind, berücksichtigt. 
Letzteres gilt auch für die belgische Statistik. In 
Spanien hingegen fließen Generalstreiks, die dort 
gleichfalls zulässig sind, nicht in die nationale Sta-
tistik ein. In Portugal ist die öffentliche Verwaltung 
ausgenommen. 

In Großbritannien, wo pandemiebedingt 2020 und 
2021 keine Daten erhoben wurden, werden nur Ar-
beitsniederlegungen ab zehn Beteiligten und einem 
Tag Dauer einbezogen, in den USA nur Streiks mit 
mindestens 1.000 Beteiligten, während es in Däne-
mark gar keine Untergrenzen gibt. In Deutschland 
werden nicht-gewerkschaftliche Streiks nur sehr 
selten bekannt. Die WSI-Schätzung, die den Daten 
zu Deutschland zugrunde liegt, erfasst deshalb in 
der Regel nur tarifliche Arbeitskämpfe. In verschie-
denen Ländern, z. B. in Kanada, wird das Arbeits-
kampfvolumen zudem stark durch Aussperrungen 
geprägt.

Zu beachten ist auch, dass einzelne große Ar-
beitskämpfe die Jahresdurchschnittswerte nach-
haltig prägen können. So wird die Zahl der jah-
resdurchschnittlichen Ausfalltage im Zeitraum 
2013 bis 2022 in Polen nach wie vor durch einen 
sehr umfangreichen Arbeitskampf im Jahr 2019 
beeinflusst, an dem 223.000 Beschäftigte im Bil-
dungsbereich beteiligt waren. In Großbritannien 
fielen 2022 streikbedingt rund 90 Arbeitstage pro 
1.000 Beschäftigte aus, während in den Jahren von 
2013 bis 2019 im Schnitt lediglich 14 Ausfalltage im 
Jahr registriert wurden.  7

 7 Weitere Information zum internationalen Streikgesche-
hen finden sich auf der empfehlenswerten Internetseite 
des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes: https://www.
etui.org/strikes-map.

5.2 Unterschiedliche Methoden der Streikerfassung

5.3 Die Entwicklung des europäischen Streikgeschehens 2022/2023   
– Überblick und ausgewählte Länder

Das Streikgeschehen in Europa – ein Überblick

Gegenüber den Jahren der Corona-Pandemie 2020 
und 2021 hat das Streikvolumen im Jahr 2022 wie-
der deutlich zugenommen (Abbildung 6, s. a. Müller 
et al. 2024, S. 103ff.). Gab es in den Corona-Jahren 
lediglich 26 bzw. 24 Ausfalltage pro 1.000 Beschäf-
tigten, so hat sich das Streikvolumen 2022 wieder 
auf 41 Tage erhöht. Abgesehen vom Jahr 2019 ist 
dies der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren. 

Letzteres dürfte in vielen Ländern das Ergebnis 
hoher Inflationsraten sein, die den Verteilungskon-
flikt darüber, wer die Kosten der hohen Preissteige-
rungen zu tragen hat, enorm verschärft haben. Ge-
werkschaften mussten demnach deutlich öfter zu 
Streiks aufrufen, um die Reallöhne der Beschäftig-
ten zu sichern oder den Reallohnverlust möglichst 
klein zu halten. In manchen Ländern spielten 2022 

jedoch auch einzelne Großkonflikte, wie die Streiks 
in der finnischen Papierindustrie oder in Frankreich 
die Streiks gegen die Verlängerung des Rentenein-
trittsalters eine Rolle.

Im langfristigen Vergleich ist die Streikentwick-
lung in Europa immer noch rückläufig, wobei im-
mer wieder einzelne Jahre mit einem besonders 
hohem Streikaufkommen hervorstechen. Dabei 
sind es oft einzelne besonders streikintensive Län-
der, die den europäischen Durchschnitt nach oben 
drücken. Auch 2022 gab es wieder einige wenige 
Länder, in denen besonders viel gestreikt wurde. 
Hierzu zählen vor allem Belgien, Frankreich, Finn-
land und Großbritannien.
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Belgien

Belgien steht an der Spitze der auf Ausfalltage 
bezogenen Arbeitskampfstatistik, weil hier ein 
kontinuierlich hohes relatives Arbeitskampfvolu-
men zu verzeichnen ist. 2022 fielen bezogen auf 
1.000 Beschäftigte rechnerisch 164 Arbeitstage aus, 
so viele wie seit 2014 (221 Ausfalltage) nicht mehr. 
Entscheidend war 2022 eine große Arbeitsnieder-
legung am 20. Juni für die Erhöhung der Realein-
kommen. Der Streik, zu dem alle drei großen Ge-
werkschaftsdachverbände aufgerufen hatten, kam 
einem Generalstreik nahe. Hintergrund ist eine bis 
Mitte der 1990er Jahre zurückreichende und 2017 
erweiterte Gesetzgebung, in der tarifliche Entgelt-
erhöhungen dadurch gedeckelt werden, dass diese 
nicht das in den Nachbarländern Belgien erreichte 
Niveau überschreiten dürfen. Gewinnsituation und 
Inflationsdruck werden bei der Berechnung der De-
ckelung nicht berücksichtigt.

Im Jahr 2023 (für das bei der Fertigstellung die-
ses Reports noch keine Streikdaten vorlagen) war 
neben verschiedenen Arbeitsniederlegungen im 
öffentlichen Dienstleistungssektor vor allem durch 
einen langwierigen Arbeitskampf bei der großen 
belgischen Supermarktkette Delhaize geprägt. 
Die Gewerkschaften wehrten sich mit mehreren 
Arbeitsniederlegungen gegen Pläne des Unter-
nehmens, seine Filialen in ein Franchisesystem 
und damit in eine Vielzahl kleiner Einzelhandels-
unternehmen zu überführen. Die Gewerkschaften 
befürchteten, dass die Filialen dann auch keine 
Tarifverträge mehr haben. Da viele Filialen zudem 
weniger als 50 Beschäftigte hätten, entfiele zudem 
häufig die Verpflichtung nach belgischem Recht, 
einen Betriebsrat einzurichten. Das Vorhaben von 
Delhaize erinnert an die Art und Weise wie EDEKA, 
inzwischen gefolgt von Rewe, einen Großteil seiner 
Filialen ausgegliedert hat. 

Abbildung 6

Arbeitskampfbedingt ausgefallene Arbeitstage in Europa
pro 1.000 Beschäftigte, jährlicher gewichteter Länderdurchschnitt 2000–2022

Quelle: Müller et al. (2024, S. 104); siehe auch die dort aufgeführten methodischen Einschränkungen und Hinweise
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Frankreich

Naheliegender Weise richtet sich in Deutschland in 
Bezug auf das internationale Streikgeschehen der 
Blick fast immer zuerst auf Frankreich. Das Nach-
barland gilt in Bezug auf das Streikgeschehen als 
Paradebeispiel für die konfrontative Austragung so-
zialer Konflikte. Dabei wird häufig übersehen, dass 
die größten und breitesten Streiks anders als in 
Deutschland nicht auf Tarifauseinandersetzungen, 
sondern zumeist auf sozialpolitische Entscheidun-
gen der Regierung zurückzuführen sind. 

Auslöser großer Massenproteste 2023 waren 
bereits im Oktober 2022 angekündigte Pläne von 
Präsident Macron das Renteneintrittsalter von 62 
auf 64 Jahre anzuheben (schon zuvor erhielt die 
volle Rente nur, wer bis 68 arbeitete) sowie beste-
hende günstigere Rentenregularien unter anderem 
im Bereich der französischen Eisenbahn (SNCF) 
abzuschaffen. Als Reaktion schlossen sich die 
acht größten Gewerkschaftsdachverbände zu ei-
nem Bündnis zusammen und riefen erstmals seit 
einigen Jahren gemeinsam zu mehreren nationa-
len Protesttagen mit landesweiten Arbeitsniederle-
gungen auf, die von großen Demonstrationen und 
Kundgebungen begleitet wurden. Dabei wurden 
die Streiks teilweise durch Blockaden von Raffineri-
en und Häfen verstärkt. Der Widerstand gegen die 
Rentenpläne konnte sich dabei auf eine breite Ab-
lehnung von rund 70 Prozent der Bevölkerung stüt-
zen. Zur Verschärfung des Konflikts trug bei, dass 
sich die Regierung zwar zeitweise mit den Gewerk-
schaften traf, ernsthafte Verhandlungen aber nicht 
zu führen bereit war. Stattdessen suchte die Re-
gierung einen Kompromiss mit der konservativen 
Opposition, der die Vorschläge Macrons teilweise 
nicht weit genug gingen. In der Nationalversamm-
lung, dem französischen Parlament, in dem das La-
ger um den Präsidenten seit der letzten Wahl keine 
eigene Mehrheit mehr hatte, blieb dennoch frag-
lich, ob die Regierung eine Mehrheit für ihre Pläne 
bekommen würde. Sie entschied sich deshalb für 
ein in der Verfassung vorgesehenes Verfahren, mit 
dem der Präsident ein Gesetz – auch ohne darüber 
abstimmen zu lassen – per Verordnung erlassen 
kann, es sei denn die Regierung würde per Miss-
trauensvotum gestürzt. 

Trotz breiter Proteste aller Gewerkschaften ge-
lang es der Regierung am Ende ihre Rentenpläne 
auf diesem Wege zu verabschieden, da der Ver-
such die Regierung per Misstrauensvotum zu stür-
zen, knapp scheiterte, da insbesondere große Teile 
der konservativen Opposition sich diesem verwei-
gerten. Ein Referendum war von Macron bereits im 
Vorfeld ausgeschlossen worden. Die Proteste gin-
gen ungeachtet dessen weiter. Am 14. April erklärte 
der Verfassungsrat das Gesetz für verfassungskon-
form, woraufhin es noch am gleichen Tag von Mac-
ron unterzeichnet wurde. Damit war der parlamen-
tarische Weg erschöpft. Zwar gelang den Gewerk-
schaften noch einmal am 1. Mai breite Proteste mit 
mehreren hunderttausend Teilnehmer*innen und 
Anfang Juni 2023 einen letzten Protesttag mit al-
lerdings stark abnehmender Beteiligung zu organi-
sieren, doch hatten sich im Ergebnis am Ende Prä-
sident Macron und seine Regierung durchgesetzt.

Anders als in Deutschland oder auch in Groß-
britannien kann in Frankreich auch aus Anlass 
von Regierungsvorhaben gestreikt werden, wenn 
diese im weitesten Sinne die Arbeitsverhältnisse 
betreffen. Zudem gilt in Frankreich ein individu-
elles, in der Verfassung verankertes Streikrecht. 
Es gibt allen Beschäftigten das Recht, die Arbeit 
niederzulegen – unabhängig davon, ob eine Ge-
werkschaft dazu aufruft oder nicht. Anders als in 
Deutschland zahlen Gewerkschaften in Frankreich 
ihren Mitgliedern keine Streikgelder. Wenn länger 
oder häufiger gestreikt wird, erfordert dies entspre-
chend große finanzielle Opfer der Streikenden. Bei 
manchen Konflikten organisieren Gewerkschaften 
und Unterstützer*innen Sammlungen, die aber 
in der Regel nur kleine Notfallunterstützungen 
ermöglichen.

Insgesamt hat auch in Frankreich das Streikauf-
kommen 2022 gegenüber den Corona-Jahren 2020 
wieder deutlich zugenommen (Lescurieux 2024). 
Es erhöhte sich von 58 (2021) auf 99 (2022) Aus-
falltage pro 1.000 Beschäftigten. Schwerpunkte der 
Streiks waren vor allem der Verkehrssektor, die Be-
reiche Energie, Wasser und Entsorgung sowie das 
Sozial- und Gesundheitswesen.
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Finnland

2022 war in Finnland ein außergewöhnlich ar-
beitskampfreiches Jahr. Fast eine Mio. Ausfalltage 
bedeuteten in dem vergleichsweise kleinen Land 
rechnerisch ein relatives Arbeitskampfvolumen 
von 434 Tagen pro 1.000 Beschäftigte (Müller et al. 
2024, S. 106). Die Streiks konzentrierten sich auf 
das erste Halbjahr 2022 und betrafen vor allem das 
Gesundheitswesen, den Kommunalbereich sowie 
nicht zuletzt die für Finnland wichtige Papierindus-
trie. Während die Gewerkschaften im öffentlichen 
Dienst eine bessere Bezahlung forderten, ging es in 
der Papierindustrie um den Abschluss von Tarifver-
trägen und die Abwehr von längeren Arbeitszeiten. 
Der Arbeitskampf in der Papierindustrie endete erst 
nach 112 Tagen mit dem Abschluss neuer Tarifver-
träge in den wichtigsten Unternehmen der Branche.

Auch 2023, für das noch keine Streikdaten vor-
liegen, sah wieder zahlreiche Streiks, darunter ei-
nen zweiwöchigen Streik der Hafenarbeiter*innen 
im März sowie Streiks bei privaten Sozialdiensten. 
Die größten Auseinandersetzungen wurden jedoch 
durch den Regierungswechsel nach den Parla-
mentswahlen im April 2023 ausgelöst. Im Juni trat 
eine neue Regierung unter dem konservativen Re-
gierungschef Petteri Orpo unter Einschluss der ex-
tremen Rechten („Die Finnen“) das Amt an. Diese 
legte bereits kurz nach ihrer Wahl ein umfassendes 
Programm zum neoliberalen Umbau der finnischen 
Arbeits- und Sozialordnung vor. Hierzu gehören 
u. a. Kürzungen bei der Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall und die Schwächung des Kündigungs-
schutzes. Ein besonderer Augenmerk gilt der Neu-
ordnung des finnischen Tarifvertragssystems mit 
sektoralen Tarifverhandlungen (Bender/Kjellberg 
2024). Das Ziel der Regierung liegt hier in einer um-
fassenden Dezentralisierung der Tarifpolitik, einer 

deutlichen Einschränkung von politischen und So-
lidaritätsstreiks, der Festsetzung von Obergrenzen 
für Tariferhöhungen entsprechend den Vorgaben 
des exportorientierten Sektors sowie weiteren Ver-
schärfungen des Streikrechts.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Regie-
rungspläne begannen die Gewerkschaften mit 
massiven Protestaktionen. Die Dienstleistungsge-
werkschaft United PAM, die finnische Transport-
arbeitergewerkschaft AKT, die Gewerkschaft für 
den öffentlichen Sektor und den Wohlfahrtssektor 
JHL, die „Industriegewerkschaft“ sowie der Zen-
tralverband der finnischen Gewerkschaften SAK 
beschlossen, ab dem 26. September 2023 zu ei-
ner dreiwöchigen Protestphase – einschließlich 
Streikaktionen – aufzurufen. Die Gewerkschaften 
entschieden sich dabei für zunächst eintägige, wie-
derholte Streikaktionen, die jedoch bis Jahresende 
2023 keine Annäherung mit der Regierung brach-
ten. Diese erklärte ungeachtet der Streiks ihre Plä-
ne durchzusetzen. 

Im Frühjahr 2024 setzten die finnischen Ge-
werkschaften ihre explizit als „politische Streiks“ 
titulierte Arbeitskampfmaßnahmen weiter fort. Ein 
Schwerpunkt der Streikmaßnahmen lag im März 
2024 in einem dreiwöchigen Streik der Transport- 
und Hafenarbeiter*innen, durch die große Bereiche 
des finnischen Import- und Exportgeschäfts lahm-
gelegt werden sollten. Insgesamt hatten sich etwa 
7.000 Beschäftigte aus nahezu allen Branchen an 
den jüngsten Streikwellen beteiligt. Anfang Ap-
ril haben die finnischen Gewerkschaften dann die 
Streiks zunächst ausgesetzt, um der Regierung die 
Chance für neue Verhandlungen zu geben. Bis zur 
Fertigstellung dieses Reports am 8. Juni wurde 
noch keine Verständigung erreicht.

https://onlabor.org/author/anderskjellbergonlabor
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Großbritannien

Großbritannien erlebte 2022 und 2023 die größ-
ten Streikwellen seit Ende der 1980er Jahre. Hin-
tergrund der Arbeitskämpfe waren die sich ver-
schlechternde ökonomischen Lage, steigende Le-
benshaltenskosten und daraus resultierende Forde-
rungen der Beschäftigten verschiedener Branchen 
nach entsprechenden Entgeltsteigerungen. Fielen 
laut amtlicher Statistik 2022 auf Grund von Arbeits-
kämpfen bereits rund 2,5 Mio. Arbeitstage aus, so 
waren es 2023 noch einmal fast 2,7 Mio. Tage. Im 
Verhältnis zur geringeren Zahl der Beschäftigten 
in Großbritannien bedeutet dies für 2023 ein mehr 
als doppelt so hohes Arbeitskampfvolumen als in 
Deutschland, wo 2023 rund 1,5 Mio. Arbeitstage 
ausfielen. Auch das Jahr 2024 kündigt sich mit 
weiteren Streiks an. Schwerpunkte wiederkehren-
der Arbeitskämpfe, die sich auch ins Jahr 2024 hi-
nein fortsetzten, sind der Schienentransport sowie 
das Gesundheitswesen. Diese Streikhäufigkeit ist 
umso bemerkenswerter als Großbritannien eine 
im Vergleich zu Deutschland sehr viel restriktivere 
Streikgesetzgebung aufweist.

Großbritannien hat seit Ende der 1970er Jahre 
eine in ihrem Kern gegen die Gewerkschaften ge-
richtete Streikgesetzgebung, die vorsieht, dass die 
Gewerkschaften vor jedem Streik gezwungen sind, 
schriftliche Urabstimmungen unter allen in Frage 
kommenden Beschäftigten durchzuführen. Die 
Beteiligung an der Abstimmung muss mindestens 
bei 50 Prozent liegen, um gültig zu sein. Im Prinzip 
genügt dann die einfache Mehrheit. In „wichtigen 
öffentlichen Bereichen“ wie dem Gesundheitswe-
sen oder dem öffentliche Transportsektor ist aber 
zusätzlich erforderlich, dass mindestens 40 Prozent 
aller Abstimmungsberechtigen für den Streik stim-
men. Urabstimmungen wie Streiks müssen zuvor 
den betreffenden Unternehmen angekündigt wer-
den. 2023 verschärfte die konservative britische Re-
gierung das Streikrecht weiter. Ministerien können 
bei Arbeitskämpfen in Bereichen wie dem Gesund-
heitswesen oder der Bahn zwangsweise Notdiens-
te anordnen. Die betreffenden Unternehmen könn-
ten dann einseitig bestimmen, wer bei Strafe der 
Kündigung trotz Streik weiterarbeiten muss. Zum 
Vergleich: In Deutschland steht es den Gewerk-
schaften frei, sich Regeln für Urabstimmungen zu 
geben, eine Pflicht zur Urabstimmung gibt es nicht 
und diese sind insbesondere bei Warnstreiks auch 
nicht üblich. Verpflichtende Ankündigungsfristen 
gegenüber der jeweils anderen Tarifpartei sind in 
Deutschland ebenfalls nicht vorgeschrieben. Bei 
Arbeitskämpfen in Krankenhäusern oder Kinderta-
gesstätten kündigen die Gewerkschaften jedoch 
Streiks von sich aus frühzeitig an, ebenso zumeist 
im Bahn-, Bus- und Flugverkehr.

Auslöser der britischen Streikwellen von 2022 
und 2023 waren sich verschärfende Preissteigerun-
gen sowie Auseinandersetzungen um Umstruktu-
rierungen bei der Bahn und die finanzielle Ausstat-
tung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Den Anfang machten ab Juni 2022 wieder-
kehrende Arbeitskämpfe verschiedener Bahnge-
werkschaften. Die Konflikte konnte 2022 nicht 
gelöst werden und zogen sich begleitet von Ur-
abstimmungen und Arbeitsniederlegungen bis in 
den Spätherbst 2023 hin. Ende November 2023 
akzeptierte die Mehrheit der Mitglieder der größ-
ten Bahngewerkschaft, der RMT (National Union 
of Rail, Maritime and Transport Workers) ein Ver-
handlungsergebnis mit verbesserten Entgelten und 
Beschäftigungsgarantien. Die Gewerkschaft der 
Lokomotivführer*innen ASLEF (Associated Society 
of Locomotive Engineers and Firemen) befand sich 
ab Juli 2022 in einer eigenen Auseinandersetzung 
um Entgelterhöhungen, die sich ebenfalls ins Jahr 
2023 hinein und bis zum Beginn des Jahres 2024 
fortsetzte, als auch bis dahin kein für die Mitglieder 
akzeptables Ergebnis vorlag.

Auslöser größerer Streikwellen im staatlichen 
Gesundheitswesen (National Health Service, NHS) 
waren die Ankündigung der konservativen Regie-
rung im Sommer 2022, die Gehälter lediglich um 
einen Betrag unterhalb der Inflationsrate zu erhö-
hen. Dies veranlasste die größte Gewerkschaft von 
Pfleger*innen, das Royal College of Nursing (RCN), 
im Oktober 2022 zum ersten Mal überhaupt eine 
Urabstimmung unter ihren 300.000 Mitgliedern 
über Streik durchzuführen. Die Konflikte setzten 
sich 2023 fort. Vorläufiger Höhepunkt war ein lan-
desweiter branchenübergreifender Streiktag am 
1. Februar 2023. Nachdem die Gewerkschaft eine 
Entgelterhöhung von fünf Prozent, die von anderen 
Gewerkschaften im NHS akzeptiert worden war, 
abgelehnt hatte, scheiterte eine weitere Streik-
Urabstimmung im Juni 2023 trotz überwältigender 
Zustimmung daran, dass weniger als 50 Prozent 
der Abstimmungsberechtigten teilgenommen hat-
ten, womit der Konflikt endete. 

Außer seitens des Pflegepersonals wurde 2023 
im staatlichen Gesundheitswesen 2023 auch von 
Ärzt*innen gestreikt. Deren Gewerkschaft, die Bri-
tish Medical Association (BMA), führte zunächst 
im Februar 2023 eine erfolgreiche Urabstimmung 
unter den Nachwuchsärzt*innen (junior doctors) 
durch und im Juni 2023 stimmten auch die in der 
BMA organisierten Fachärzt*innen des NHS für Ar-
beitskampfmaßnahmen. Beide Arbeitskämpfe der 
BMA konnten 2023 nicht gelöst werden und setz-
ten sich auch 2024 fort.
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Neben den Streiks und in den ins Frühjahr 2024 
hineinreichenden Arbeitskämpfen bei der Bahn 
und im Handel deutet eine Vielzahl von weiteren 
Arbeitsniederlegungen in ganz unterschiedlichen 
Branchen darauf hin, dass auch 2024 eher ein ar-
beitskampfintensives Jahr werden wird. 

Bereits im Januar 2024 kam es erneut zu Warn-
streiks in der Luftsicherheit. Nachdem im Jahr 
2023 die Tarifverträge zu den Zuschlägen neu ver-
handelt wurden, standen zum Jahresbeginn die 
Entgelttarifverträge zur Neuverhandlung an. Eben-
falls zu Warnstreiks kam es in einigen Bundeslän-
dern im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, wo 
ver.di jenseits der regulären Lohnrunden struktu-
relle Verbesserungen und Entlastungen der Ar-
beitsbedingungen durchsetzen wollte. Durch die 
parallel stattfindenden Tarifauseinandersetzungen 
entstand zeitweilig der Eindruck, dass nahezu der 
gesamte Verkehrsbereich bestreikt würde. In al-
len bestreikten Tarifbereichen des Nahverkehrs 
kam es schließlich im März/April 2024 zu neuen 
Tarifvereinbarungen.

Weitere Tarifauseinandersetzungen, die von wie-
derholten Streiks begleitet wurden, fanden u. a. bei 
der Deutschen Telekom sowie für die Beschäftigten 
bei der zur Deutschen Bank gehörenden Postbank 
statt. Während bei der Telekom noch im April eine 
Einigung gelang, erreichte ver.di für die Postbank-
beschäftigten erst Anfang Mai nach einer erfolg-
reich eingeleiteten Urabstimmung einen Abschluss.

Konfliktreich verlief auch die Tarifrunde für die 
Beschäftigten des Bauhauptgewerbes. Hier sieht 
eine Vereinbarung zwischen der Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und den 
beiden Arbeitgeberverbänden beim Scheitern der 
Tarifverhandlungen vor der Einleitung von Arbeits-
kampfmaßnahmen eine Schlichtung vor. Diese 
endete Mitte April 2024 mit einer Einigungsemp-
fehlung, die zwar von der IG BAU akzeptiert wur-
de, von den Arbeitgeberverbänden, dem Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie und dem Zentral-
verband des Deutschen Baugewerbes, jedoch nach 
einer Abstimmung unter deren Regionalverbänden 
mehrheitlich abgelehnt wurde. Daraufhin rief die 
IG BAU erstmals seit 17 Jahren branchenweit zu 
Warnstreiks auf. In der Folge gab es zunächst Son-
dierungen und dann weitere Verhandlungen der 
Tarifparteien, die schließlich am 29. Mai 2024 zu 
einem gemeinsam getragenen Einigungsvorschlag 
führten. 

 8 Stand: Ende Mai 2024

Bei einer Laufzeit von drei Jahren ab dem 1. April 
2024 sieht der Einigungsvorschlag eine dreistufige 
Lohn- und Gehaltserhöhung vor, die im Gesamtvo-
lumen etwas oberhalb des Schlichterspruchs liegt, 
dafür aber auch die Laufzeit des Tarifvertrags ver-
längert.  9 Die je nach Tarifgebiet unterschiedlichen 
Entgelterhöhungen führen im Ergebnis ab April 
2026 zur vollständigen Angleichung der Löhne und 
Gehälter in Ost- und Westdeutschland.

Seit April 2024 finden auch Tarifauseinanderset-
zungen in der Chemischen Industrie statt. Nach-
dem der letzte große Streik in dieser Branche An-
fang der 1970er Jahre durchgeführt wurde, spielen 
Arbeitsniederlegungen in dieser Branche seit Jahr-
zehnten keine Rolle mehr. Umfangreiche Schlich-
tungsabkommen zwischen der Gewerkschaft IG 
BCE und dem Arbeitsgeberverband BACV haben 
dazu beigetragen, dass Konflikte ohne Arbeits-
kämpfe gelöst wurden. Umso erstaunlicher ist es, 
dass im Vorfeld der Tarifrunde 2024 von Seiten der 
IG BCE sämtliche Schlichtungsabkommen gekün-
digt wurden, um die „strategischen Optionen“ der 
Gewerkschaft zu erweitern (Joas 2024). Auch wenn 
dies nicht automatisch bedeutet, dass es in der 
Chemie-Tarifrunde nun zu Streiks kommen wird, so 
wird ein Arbeitskampf nicht mehr von vornherein 
ausgeschlossen. Zum Redaktionsschluss dieses 
Reports am 8. Juni lag noch kein Tarifergebnis vor.

Wie am Ende die Bilanz des Arbeitskampfjahres 
2024 aussehen wird, ist noch offen. Von entschei-
dender Bedeutung wird dabei sein, wie sich die im 
Herbst anstehende Tarifrunde in der Metall- und 
Elektroindustrie entwickeln wird. Hier laufen die 
Tarifverträge am 30. September aus. Die Friedens-
pflicht endet am 28. Oktober, sodass die IG Metall 
bei Bedarf ab dem 29. Oktober zu Arbeitsniederle-
gungen aufrufen kann.

 9 Die Einigung im Detail online: https://igbau.de/Binaries/
Binary20751/2024-PM-04-gemeinsame-PM-Tarifeinigung-
BHG.pdf

https://igbau.de/Binaries/Binary20751/2024-PM-04-gemeinsame-PM-Tarifeinigung-BHG.pdf
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DATENANHANG

Die seit 2008 veröffentlichte Arbeitskampfbilanz 
des WSI ist eine informierte Schätzung auf Basis 
von Gewerkschaftsangaben, Pressemeldungen und 
Medien-Recherchen (Online und Print). Der Begriff 
der Schätzung wird hier deshalb verwendet, weil 
insbesondere in Bezug auf die Anzahl der Ausfall-
tage und Streikteilnehmer*innen vielfach keine de-
taillierten Daten vorliegen. Die WSI-Arbeitskampf-
bilanz erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
sondern stellt eine bestmögliche Annäherung an 
das Arbeitskampfgeschehen dar.

Bereits die präzise Bestimmung der Anzahl der 
Streiks bzw. Arbeitskämpfe gestaltet sich relativ 
schwierig. Dies fängt schon beim Begriff an, wer-
den doch alltagssprachlich unter „Streik“ sowohl 
die einzelne Arbeitsniederlegung als auch ein aus 
mehreren Arbeitsniederlegungen bestehender Ar-
beitskampf verstanden (Dribbusch 2018).

Das WSI versteht unter Streik in Anlehnung an 
die Definition der ILO jede befristete kollektive Ar-
beitsniederlegung von abhängig Beschäftigten zur 
Erreichung eines Ziels oder Bekundung eines Wil-
lens unabhängig von Anlass, Dauer oder Anzahl der 
Teilnehmer*innen. Unter Arbeitskampf versteht das 
WSI jede kollektive Auseinandersetzung zwischen 
Beschäftigten und Unternehmen bzw. Arbeitgeber-
verbänden, in deren Verlauf es mindestens eine/n 
Arbeitsniederlegung/Streik gibt. Dabei beschränkt 
sich die WSI-Schätzung im Grundsatz auf die Er-
fassung und Auswertung tariflicher Arbeitskämpfe. 
Nur in Ausnahmefällen werden außerhalb von Ta-
rifrunden stattfindende betriebliche Arbeitsnieder-
legungen einbezogen.

Teil der Arbeitskampfbilanz des WSI ist eine bis 
in das Jahr 2006 zurückreichende Schätzung der 
Anzahl der jährlich stattgefundenen Arbeitskämpfe. 
Die Schätzung beinhaltet vom Grundsatz her alle 
dem WSI bekannt gewordenen Tarifauseinander-
setzungen, in deren Verlauf es mindestens einen 
Streik oder Warnstreik gegeben hat. Die zur Ver-
fügung stehenden Angaben der Gewerkschaften 
sind in dieser Frage unterschiedlich präzise. Ledig-
lich die NGG erfasst nicht nur Erzwingungsstreiks, 
sondern auch kleinere Tarifauseinandersetzungen 
mit Warnstreiks. Ver.di dagegen führt zwar eine 
genaue Liste aller beim Bundesvorstand der Ge-
werkschaft beantragten Arbeitskampfmaßnahmen, 
verfügt aber über keine Angaben darüber, wie viele 
davon tatsächlich umgesetzt werden. Sicher ist nur, 
dass die lange auch in den eigenen Geschäftsbe-
richten vorgenommene Gleichsetzung von Antrag 
und Arbeitskampf nicht länger haltbar ist, wie ver.
di selbst 2015 feststellen musste. Bei einigen ande-
ren Gewerkschaften, wie beispielsweise der IG Me-
tall und der IG BCE, werden bei firmenbezogenen 
Auseinandersetzungen lediglich Arbeitskämpfe 
mit vorausgegangener Urabstimmung, nicht aber 
lokale Warnstreiks ohne Streikgeldzahlung erfasst. 

Von den nicht dem DGB angeschlossenen Gewerk-
schaften stehen dem WSI im Wesentlichen nur 
deren Pressemeldungen zur Verfügung. In Erkennt-
nis dieser Lücken hat das WSI 2015 deshalb seine 
Zeitreihe der jährlichen Arbeitskämpfe revidiert und 
seine eigenen Medienrecherchen intensiviert. Seit 
2015 sind dadurch die Daten zur Konflikthäufigkeit 
deutlich belastbarer geworden. Dabei gestaltet sich 
die Recherche auf den zahlreichen Webseiten der 
Einzelgewerkschaften sehr aufwendig. Seit 2018 
kooperiert das WSI bei seinen diesbezüglichen Re-
cherchen mit dem Projekt Streikmonitor, das von 
Stefan Schmalz an der Universität Erfurt geleitet 
wird (vgl. Schneidemesser/Kilroy 2016; Liegl/Kilroy 
2023). 

Die Zahl der arbeitskampfbedingten Ausfalltage 
(bzw. Streiktage) ist ein rechnerischer Wert. Hier 
fließt neben den von Gewerkschaften gemeldeten 
sogenannten Personenstreiktagen (d  h. der Sum-
me der Kalendertage, an denen individuelle Mit-
glieder Streikgeld empfangen) auch der vom WSI 
geschätzte Arbeitsausfall bei Warnstreiks ohne 
Streikgeldzahlung ein. Bei den Personenstreikta-
gen ist zu berücksichtigen, dass bei ver.di ab vier 
Stunden Arbeitsniederlegung Streikgeld bezahlt 
wird, ein Personenstreiktag also aus vier bis acht 
Stunden bestehen kann – ähnliches gilt für die 
GEW. Da sich dies aber nicht nachträglich verifizie-
ren lässt, lässt das WSI in der Regel die Personen-
streiktage als volle Ausfalltage in seine Schätzung 
einfließen. In einzelnen Fällen, in denen wie im 
Einzelhandel bekannt ist, dass ein erheblicher Teil 
der Streikenden Teilzeitbeschäftigte sind, versucht 
das WSI dies bei der Ermittlung der Ausfalltage zu 
berücksichtigen. 

Besonders schwierig ist die Schätzung der Aus-
falltage von Streikenden, die kein Streikgeld bezo-
gen haben, sei es, weil wie bei der IG Metall bei 
Warnstreiks kein Streikgeldanspruch besteht oder 
die Streikenden keine Mitglieder der Gewerkschaft 
sind. Nicht immer liegen belastbare Informationen 
darüber vor, wie viele Personen tatsächlich wie 
lange gestreikt haben. Dies gilt nicht zuletzt bei 
großen Warnstreikwellen. Hier kann dann lediglich 
über Erkundigungen bei den zuständigen Gewerk-
schaften, Recherchen im Netz sowie im Rückgriff 
auf Vergleichs- und Erfahrungswerte eine infor-
mierte Annäherung versucht werden. Dadurch ist 
auch die Gesamtschätzung des Arbeitskampfvolu-
mens mit Unsicherheiten behaftet.

Besonders schwierig ist die Erfassung der 
Anzahl der Streikenden. Die hier vom WSI vor-
gelegte Schätzung erfolgt im Wesentlichen 
auf Basis von Informationen der Gewerkschaf-
ten. Während diese in Bezug auf die Anzahl der 
Streikgeldempfänger*innen generell über sehr 
detaillierte Daten verfügen und diese im Falle der 
DGB-Gewerkschaften in der Regel dem WSI mit-

METHODISCHE FRAGEN DER WSI-ARBEITSKAMPFSTATISTIK
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teilt, wenn diese nur in Ausnahmefällen veröffent-
licht werden, können sie bei Streiks ohne Streik-
geldzahlung häufig nur sehr pauschale Angaben 
machen. Diese beruhen selbst wiederum häufig auf 
Schätzungen lokaler Gewerkschaftseinheiten. Eine 
unbekannte Größe ist generell die Anzahl der mit-
streikenden Beschäftigten, die kein Gewerkschafts-
mitglied sind. Als Faustregel kann gelten, dass eine 
einigermaßen präzise Ermittlung der tatsächlichen 
Streikbeteiligung umso schwieriger wird, je größer 
und komplexer eine Warnstreikwelle ist.

Das WSI ist sich deshalb stets bewusst, dass 
seine auf Gewerkschaftsangaben basierende 
Schätzung die Streikbeteiligung vermutlich tenden-
ziell überzeichnet und hat sich im Laufe der Jahre 
bemüht, auch hier seine Schätzung zu verbessern. 
Dort, wo es möglich ist, wurden in den letzten 
Jahren neben den Gewerkschaften verstärkt auch 
andere Quellen hinzugezogen. Nur im Ausnahme-
fall wie in der Metallindustrie liegen zum Vergleich 
auch Daten zur Streikbeteiligung seitens des zu-
ständigen Arbeitgeberverbands vor, die allerdings 
ebenfalls Lücken und Schwächen aufweisen. Seit 
2022 hat Gesamtmetall allerdings die Veröffent-
lichung eigener Streikdaten offensichtlich einge-
stellt. Somit bewegt sich die Schätzung der Streik-
beteiligung immer auf unsicherem Boden.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt bei den Daten zu 
Streikbeteiligung ist die Mehrfachzählung. Ana-
log zur amtlichen Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) werden vom WSI Beschäftigte, die an 
zeitlich getrennten Streiks oder Warnstreiks teil-
nehmen, auch innerhalb eines Arbeitskampfes ge-

gebenenfalls mehrfach als Streikbeteiligte gezählt. 
Dies betrifft insbesondere die großen Warnstreik-
wellen. Die IG Metall weist beispielsweise aus-
drücklich darauf hin, dass Betriebe, die zweimal im 
Verlauf einer Tarifrunde gestreikt haben, auch zwei 
Mal erfasst werden, streiken sie drei Mal, werden 
sie auch drei Mal erfasst etc. Dies gilt auch für die 
beteiligten Beschäftigten, da die IG Metall-Statistik 
aus täglichen Meldungen der örtlichen Gliederun-
gen aufsummiert wird. Ähnliche Effekte treten in 
anderen Arbeitskämpfen auf, in denen in ausein-
anderliegenden Zeiträumen wiederholt gestreikt 
wird. Um ein aktuelles Beispiel zu geben: Wenn 
ver.di angibt, dass während der Tarifrunde 2023 im 
öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen im 
Februar und März rund 400.000 Beschäftigten an 
den zahlreichen Warnstreikaktionen teilgenommen 
hätten, so ist dies die kumulierte Anzahl der von ihr 
gezählten Teilnehmer*innen (Mitglieder wie Nicht-
mitglieder) an allen Arbeitsniederlegungen, nicht 
aber die Anzahl der individuellen Beschäftigten, 
die ein oder mehrmals gestreikt haben. Hierfür lie-
fert auch der Transparenzbericht von ver.di für das 
Jahr 2023 deutliche Hinweise, wenn die Gewerk-
schaft angibt, dass im gesamten Jahr 2023 über 
alle Arbeitskämpfe hinweg insgesamt ca. 303.000 
Mitglieder 1,2 Mio. Mal in den Ausstand getreten 
seien.  10

Die Zahl, der von BA und WSI verzeichneten 
Streikbeteiligten, ist auf Grund dieser Mehrfach-
zählungen systematisch höher als die Anzahl der 
individuellen Beschäftigten, die im jeweiligen Jahr 
einmal oder mehrmals gestreikt haben. 

 10 Diese Zahlen entsprechen in etwa der Anzahl der ver.
di-Streikgeldempfänger*innen sowie der Personenstreik-
tage. Online: https://www.verdi.de/++file++659d4adeeffe
65f6284c843c/download/Transparenzbericht-ver.di-2023.
pdf [23.05.2024].

https://www.verdi.de/++file++659d4adeeffe65f6284c843c/download/Transparenzbericht-ver.di-2023.pdf
https://www.verdi.de/++file++659d4adeeffe65f6284c843c/download/Transparenzbericht-ver.di-2023.pdf
https://www.verdi.de/++file++659d4adeeffe65f6284c843c/download/Transparenzbericht-ver.di-2023.pdf


WSI Report Nr. 95, Juni 2024 Seite 38

Die amtliche Statistik der Bundesrepublik Deutsch-
land wird von der BA geführt. Im Vergleich der 
WSI-Schätzung mit der amtlichen Statistik fällt auf, 
dass die Daten des WSI sowohl in Bezug auf die 
Streikbeteiligung als auch auf die Ausfalltage er-
heblich nach oben abweichen – für den Vergleich 
der Ausfalltage siehe Abbildung 7). Dies hat zum 
Teil methodische Gründe.

Die Bundesagentur ist sich der Defizite ihrer 
Statistik bewusst (Bundesagentur für Arbeit 2024, 
Hinweise), die im Wesentlichen von lückenhaften 
Meldungen der Arbeitgeber*innen herrühren. Ba-
sis der Streikstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
ist eine gesetzliche, bußgeldbewehrte Meldepflicht 
der Arbeitgeber (SGB II § 320). Diese findet ihre 
Begründung in der Neutralitätspflicht der Arbeits-
agenturen, die keine Arbeitssuchenden gegen de-
ren Willen in einen bestreikten oder ausgesperrten 
Betrieb vermitteln dürfen und deshalb von den 
Arbeitskämpfen Kenntnis erhalten müssen. Die 
Meldepflicht umfasst Beginn und Ende von Streiks 
oder Aussperrungen, die Zahl der „betroffenen Ar-
beitnehmer“ sowie die Anzahl der „ausgefallenen 
Arbeitstage“ (bis 2014 „verlorene Arbeitstage“).

Die Zahl der einzelnen Streiks wird von der BA 
nicht erfasst, dafür die Anzahl der „betroffenen 
Betriebe“, worunter die Betriebe zu verstehen sind, 
für die der BA Arbeitsniederlegungen gemeldet 
wurden. Auch kommen Mehrfachzählungen vor, 
wenn ein Betrieb mehr als einmal bestreikt wird. 
In die Statistik fließen nur solche Streiks ein, an 
denen „je Betrieb mindestens zehn Arbeitnehmer 

beteiligt waren und die mindestens einen Tag dau-
erten oder durch die ein Verlust von mehr als 100 
Arbeitstagen je Betrieb, bezogen auf alle an der 
Arbeitseinstellung beteiligten bzw. betroffenen Ar-
beitnehmer entstanden ist“ (Bundesanstalt für Ar-
beit, Runderlass 254/82 vom 21. Dezember 1982). 
2023 flossen so 5.200 „betroffene Betriebe“ in die 
amtliche Statistik ein.

Hauptproblem der offiziellen Arbeitskampfsta-
tistik ist seit langem, dass sie erheblich Lücken 
aufweist (Kalbitz 1972; Spode 1992; Dribbusch 
2008). Zum einen fallen aufgrund der selbst ge-
setzten Abgrenzungen kleinere Arbeitsniederle-
gungen – sogenannte Bagatell-Streiks – aus der 
Statistik heraus. Seit 2008 werden diese wieder 
von der BA im Anhang zu ihrer jährlichen Streik-
statistik getrennt ausgewiesen. Dabei zeigt sich, 
dass in manchen Jahren hierdurch eine erhebli-
che Anzahl Streikteilnehmer*innen („beteiligte 
Arbeitnehmer*innen“) aus der Statistik herausfällt. 
In der Spitze wurden so beispielsweise 2018 rund 
184.000 „beteiligte Arbeitnehmer*innen“ nicht in 
die amtliche Auswertung übernommen. 2023 fie-
len so 5.189 „betroffene Betriebe“ mit rund 40.000 
Streikenden aus der Statistik heraus. Addiert man 
die Anzahl der in die amtliche Statistik aufgenom-
menen Arbeitsniederlegungen und die „Bagatell-
streiks“ so kommt man für 2023 auf rund 10.400 

„betroffene Betriebe“, was als Untergrenze der in 
diesem Jahr stattgefundenen Streiks gelten kann.

VERGLEICH WSI-SCHÄTZUNG UND AMTLICHE STATISTIK

Abbildung 7

WSI-Schätzung und amtliche Streikstatistik im Vergleich: Arbeitskampfbedingte Ausfalltage 2006–2023 
Angaben in 1.000

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, WSI-Arbeitskampfstatistik
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Zum zweiten wird die Zuverlässigkeit der amtli-
chen Statistik durch offensichtliche Lücken bei der 
Meldung von Streiks durch Unternehmen und öf-
fentliche Arbeitgeber beeinträchtigt. Dies gilt seit 
den 1990er Jahren verschärft bei größeren Warn-
streikwellen. Zum Teil ergibt sich in diesen Fällen 
die Problematik daraus, dass die Meldepflicht der 
Arbeitgeber zum Zweck der Feststellung von Ver-
mittlungshindernissen im Falle von Warnstreiks, 
die zum Teil lediglich Stunden oder sogar Bruch-
teile davon andauern, den Meldepflichtigen nicht 
mehr unmittelbar einsichtig ist. Bußgelder werden 
soweit bekannt extrem selten verhängt, in vielen 
Fällen weiß die BA mangels eigener Beobachtun-
gen des Arbeitskampfgeschehens auch gar nicht, 
dass in einem Betrieb gestreikt wurde. Ein beson-
ders auffälliger Verstoß gegen die Meldepflicht er-
folgte 2015 seitens der Deutschen Post DHL wäh-
rend des wochenlang anhaltenden, in der Öffent-
lichkeit sehr präsenten Arbeitskampfes um Entgelt- 
und Arbeitszeitregelungen. Die Firma zeigte mehr 
als 170 Arbeitsniederlegungen nicht an. In einem 
außergewöhnlichen Schritt verhängte die BA nicht 
nur ein Bußgeld, sondern machte den Fall auf par-
lamentarische Nachfrage hin auch öffentlich.

2023 fällt auf, dass die amtliche Statistik bun-
desweit lediglich 326.000 „beteiligte Arbeitnehm-
er*innen“ ausweist, während allein ver.di nach-
weislich mehr als 300.000 Mitgliedern Streikunter-
stützung gezahlt hat und Beobachtungen während 
des Arbeitskampfs im öffentlichen Dienst nahele-
gen, dass sich in diesem Arbeitskampf eine nicht 
unbeträchtliche Anzahl Nichtmitglieder an Warn-
streiks beteiligte. In der „Metallerzeugung und 
-bearbeitung“ zählte die BA 2023 gerade einmal 
963 Streikende und 1.003 Ausfalltage, obwohl es 
während der Tarifrunde in der nordwestdeutschen 
Stahlindustrie nachweislich breite, häufig auch 
ganztägige Warnstreiks gab.

Seit mehreren Jahren bemüht sich die BA mit 
gewissem Erfolg, ihre Erfassung zu verbessern. 
2018 hat sie die Möglichkeit eröffnet, dass Arbeit-
geberverbände für ihre Mitglieder Sammelmel-
dungen abgeben können. Aus Sicht der Streikfor-
schung wäre zu wünschen, dass sich die Genau-
igkeit der amtlichen Statistik weiter erhöht, da die 
BA aufgrund der genauen Zuordnung der Betriebe 
zu einzelnen Wirtschaftszweigen sowohl Branchen- 
als auch Regionaldaten liefern kann, was mit den 
Mitteln des WSI nur eingeschränkt möglich ist.



WWW.BOECKLER.DE

IMPRESSUM

Ausgabe
WSI Report Nr. 95, Juni 2024 
WSI-Arbeitskampfbilanz 2023

ISSN 2366-7079

Herausgeber
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung 
Georg-Glock-Straße 18, 40474 Düsseldorf 
Telefon +49 (2 11) 77 78-18 7

http://www.wsi.de

Pressekontakt
Rainer Jung, +49 (2 11) 77 78-15 0 
rainer-jung@boeckler.de

Satz : Daniela Groß

Kontakt

Prof. Dr. Thorsten Schulten 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung 
Georg-Glock-Straße 18, 40474 Düsseldorf 
Telefon +49 (2 11) 77 78-239

thorsten-schulten@boeckler.de 
www.wsi.de

Dieses Werk ist lizensiert unter der 
Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 International 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de)

http://www.boeckler.de
http://www.wsi.de

	_GoBack
	1	Einleitung
	2	Das Arbeitskampfgeschehen des Jahres 2023 im Überblick
	2.1	Arbeitskämpfe, Ausfalltage und Streikende
	2.2	Verteilung der Arbeitskämpfe nach Gewerkschaften 
	2.3	Regionale Verteilung
	2.4	Frauen im Streik
	2.5	Erzwingungsstreik als Ausnahme
	2.6	Viele Neueintritte in die Gewerkschaften

	3	Wo und wofür wurde 2023 gestreikt? – Ausgewählte Beispiele
	3.1	Deutsche Post AG: Erzwingungsstreik abgewendet
	3.2	Öffentlicher Dienst: Beteiligungsorientierte Tarifpolitik mit breiten Warnstreikwellen
	3.3	Der lange Kampf für einen Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte (TVStud)
	3.4	Bahnverkehr I: Vom „Mega-Streik“ zur Schlichtung — die Tarifauseinandersetzung 
zwischen Bahn und EVG
	3.5	Bahnverkehr II: Streit um die 35-Stunden-Woche — die Tarifauseinandersetzung 
zwischen Bahn und GDL
	3.6	Flughäfen: Flugsicherheit und Bodenverkehrsdienste im Arbeitskampf
	3.7	Mehr als ein Jahr Tarifkampf im Handel
	3.8	Amazon 
	3.9	Arbeitskampf in der Eisen- und Stahlindustrie im Zeichen der Vier-Tage-Woche
	3.10	Kfz-Handwerk: Einigung nach Warnstreiks 
	3.11	Vestas: Durchsetzung eines Haustarifvertrages nach 123 Streik-Tagen 
	3.12	Schrott- und Recyclingfirma SRW metalfloat – Erfolgloser Abbruch des längsten Streiks 
in der Geschichte der IG Metall nach 180 Tagen
	3.13	Süßwarenindustrie: Erstmals national koordinierte Tarifverhandlungen und Warnstreiks
	3.14	Tarifkonflikte in der Fleischindustrie: die Konzerntarifverhandlungen bei 
Vion und Westfleisch
	3.15	Schul- und Kita-Caterer VielfaltMenü: neuer Tarifabschluss nach zwölf Streiktagen
	3.16	AppliChem – Streiks zur Durchsetzung eines Tarifvertrages

	4	Forderungen nach Einschränkung des Streikrechts 
in Deutschland
	5	Streiks im internationalen Vergleich
	5.1	Deutschland im internationalen Mittelfeld
	5.2	Unterschiedliche Methoden der Streikerfassung
	5.3	Die Entwicklung des europäischen Streikgeschehens 2022/2023 – 
Überblick und ausgewählte Länder

	6	Ausblick 2024
	Methodische Fragen der WSI-Arbeitskampfstatistik
	Vergleich WSI-Schätzung und amtliche Statistik
	impressum
	https://www.deutschebahn.com/de/presse/suche_Medienpakete/Tarifverhandlungen-bei-der-DB-/Hintergrund

	Letzte_Seite_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 

	Nächste_Seite_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 

	Vorherige_Ansicht_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 

	Vorherige_Seite_Inaktiv 2: 
	Seite 1: 

	Titelseite_Inaktiv 2: 
	Seite 1: 

	Letzte_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 

	Nächste_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 

	Vorherige_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 

	Titelseite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 

	Vorherige_Ansicht_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 

	Vorherige_Seite_#R: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 

	Titelseite_#R: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 

	Nächste_Seite_Inaktiv 1: 
	Seite 40: 

	Letzte_Seite_Inaktiv 1: 
	Seite 40: 



